
mit den amtlichen  Bekanntmachungen
der VERBANDSGEMEINDE WÖLLSTEIN
und der verbandsangehörigen Ortsgemeinden

31. Jahrgang (028)

Donnerstag, den 27. März 2014

Ausgabe 13/2014

L I E TD R A GE

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der diesjährige Liedertag auf Verbandsgemeinde-Ebene findet am

Samstag, dem 29. März 2014, um 19.30 Uhr,
in der

Schulturnhalle in Siefersheim
statt.

Die Ausrichtung liegt in den bewährten Händen des Gesangverein Einig-
keit 1879 Siefersheim e.V.
Alle Freunde des Chorgesanges sind hierzu herzlich eingeladen.
Folgende Chöre unserer Verbandsgemeinde haben ihre Mitwirkung zuge-
sagt, sodass wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammenge-
stellt werden konnte:
Chor der Landfrauen Wöllstein/Gumbsheim
Gesangverein Einigkeit 1879 Siefersheim e.V.
Kath. Kirchenchor 1864 „Cäcilia“ Wöllstein
Kinderchor Wißbergfinken Gau-Bickelheim
Männergesangverein „Sängerbund“ 1892 e.V. Gumbsheim
Singgruppe der AWO Wendelsheim
Ton in Ton Frauenchorensemble des GV Sängerbund 1882 Wonsheim e.V.
Ton in Tönchen Kinderchor Wonsheim
Wir wünschen allen Sängerinnen und Sängern einen guten Erfolg, sowie 
allen Gästen einen angenehmen Aufenthalt und vergnügliche Stunden im 
Kreise unserer Sängerfamilie.

Mit herzlichen Grüßen
Gerd Rocker, Bürgermeister

Volker Hintze, Ortsbürgermeister
Rainer Stempel-Hauburger, 1. Vorsitzender

Liedertag
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Wasserverbrauch in der Verbandsgemeinde Wöllstein 
im Jahr 2013

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in der nachstehenden Tabelle gebe ich Ihnen den Wasserverbrauch in unserer Verbandsgemeinde im vergangenen Jahr bekannt. Ins-
gesamt wurden 527.143 cbm Trinkwasser verbraucht. Bei derzeit 11.568 Einwohnern bedeutet dies einen durchschnittlichen Verbrauch 
je Einwohner in Höhe von 46 cbm. Der durchschnittliche Verbrauch differiert in den einzelnen Ortsgemeinden nur geringfügig. Von die-
sem Gesamtwasserverbrauch werden rund 105.400 cbm durch Förderung mit eigenen Brunnenanlagen in Eckelsheim, Wendelsheim und 
Wöllstein gedeckt. Dies entspricht rund 20 % des Gesamtbedarfs. Über eine Verbundleitung wird 80 % des Gesamtwasserbedarfes von 
der Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz, Bodenheim, zugekauft. Dieses Wasser stammt aus einer Brunnengalerie zur Gewinnung von 
Uferfiltrat am Standort Guntersblum. Die Verbandsgemeindewerke sind nach wie vor bestrebt zumindest den jetzigen Anteil des Trinkwas-
serbedarfs durch Eigenförderung sicherzustellen. Großverbraucher, wie z. B. die JVA Rohrbach bei Wöllstein, sind in der nachstehenden 
Darstellung nicht enthalten. Der Bruttopreis je m3Wasser beträgt nach wie vor 1,50 €. Dieser Wasserbezugspreis liegt damit zum Teil deut-
lich unterhalb der Gebühr im Vergleich zu benachbarten Kommunen. Auf Rheinland-Pfalz bezogen liegen wir mit unserer Wassergebühr mit 
mehr als 20% unter dem Durchschnittspreis. Dank der guten wirtschaftlichen und sparsamen Führung der Werke, blieben die Gebühren 
und Beiträge, sowohl im Bereich der Abwasserbeseitigung, als auch der Wasserversorgung, auch im Jahr 2014 unverändert auf dem bis-
herigen niedrigen und damit bürgerfreundlichen Niveau.

Mit herzlichen Grüßen
aus der Verwaltung

Ihr Gerd Rocker, Bürgermeister

Wasserverbrauch in der VG Wöllstein 2013 
Orte  Wasserverbrauch  Abnehmer Durchschnitt je Einwohnerzahl Durchschnitt je
   in m3  Anzahl  Abnehmer in m3 Hauptwohnsitz Einwohner in m3

Eckelsheim  20.363   186  109  471  43
Gau-Bickelheim  91.823   660  139  2.004  46
Gumbsheim  24.813   235  106  599  41
Siefersheim  50.657   444  114  1.233  41
Stein-Bockenheim  27.982   273  102  663  42
Wendelsheim  60.784   479  127  1.383  44
Wöllstein  213.051   1.409  151  4.362  49
Wonsheim  37.670   341  110  853  44
Normalverbraucher  527.143   4.027  131  11.568  46
Großverbraucher sind in dieser Tabelle nicht enthalten. 

Bürgermeister Gerd Rocker, Werkleiter Hans-Ludwig Räuchle und Mitarbeiter der Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz bei der Besichti-
gung des Wasserhochbehälters in Wöllstein. Der Wöllsteiner Hochbehälter hat eine Speicherkapazität von 2600 qm. Darüber hinaus gibt es 
einen Hochbehälter in Wendelsheim mit einem Speichervolumen von 500 qm, in Stein- Bockenheim mit 100 qm und der neue Hochbehälter 
auf dem Streitberg in Gumbsheim speichert 650 qm Trinkwasser.
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Seit etwa 15 Jahren sind wir, meine Frau und ich, wenigstens 
zweimal im Jahr in dem Naturschutzgebiet unterwegs. Einmal 
wenn die Küchenschellen blühen und dann im Spätherbst, 
wenn die klare Luft Weitblicke beschert, die Heide blüht und 
die Weinberge sich bunt färben. Genau durch dieses Natur-
schutzgebiet zwischen der Siefersheimer Höll, dem Galgen-
berg und Mühlberg führt die neue „Hiwweltour Heideblick“, die 
offiziell im Frühjahr 2014 eröffnet wird.
Bei einem Rundweg kann man überall starten. Es gibt aber 
zwei logische und sinnvolle Startpunkte. Einmal der von der 
Rheinhessen Touristik empfohlene Start ab Friedhof Siefers-
heim und der von uns gewählte Punkt ab der Katzensteiger-
mühle (von Frei-Laubersheim kommend, kurz vor Wöllstein 
rechts ab, Richtung Neu-Bamberg, an der Ölmühle vorbei und 
kurz vor der Katzensteigermühle links parken / Es wird aber 
auch ein offizielles Einstiegsportal an der Hesselborner Mühle 
in Neu-Bamberg installiert). Über den Appelbach geht es und 
dort an einer Rasthütte rechts auf die Hinweisschilder „Hiw-
weltour Heideblick“ achten. Der Wanderweg kommt hier an 
einer Spitzkehre von Neu-Bamberg. Wir gehen links durch den 
Wald hoch, also nicht rechts. Es sind bis zum Heideplateau 
etwa 100 Höhenmeter zu laufen und das erste was uns auf-
fällt nachdem wir den Wald verlassen ist das Adlerdenkmal, 
errichtet zur Erinnerung an gefallene Soldaten aus dem Ersten 
Weltkrieg 1914 - 1918. Wir sind überwältigt von der Fernsicht, den 
großen Teppichen von Heidekraut und dazu passend Birken und 
Wetterkiefern, die vom Wind geformt wurden. Auf weichgepols-
terten Wegen folgen wir den Markierungen in östlicher Richtung. 
Die Hochfläche ist sehr hügelig, ähnlich wie die Region Rhein-
hessen und uns fallen die großen Steinhalden aus Porphyrgestein 
auf. Erst dachten wir, die Winzer hätten sie von den Weinbergen 
eingesammelt und zu Haufen geschichtet. Aber die Steinhalden 
lagern dort, ähnlich wie auf dem benachbarten Eichelberg (siehe 
Hiwweltour Eichelberg), seit ewigen Zeiten.
Vorbei geht es an der „Winzeralm“, einem Rastplatz mit Bän-
ken und Tischen und etwas später haben wir einen weiteren 
Panoramablick. Obwohl das Wetter an diesem Tag sehr launig 
war, sind wir erstaunlich vielen Wanderern begegnet. Ein Zei-
chen, dass dieses Gebiet schon jetzt große Akzeptanz erfährt. 
Führen doch schon lange weitere Routen über diesen Berg: 
Die Siefersheimer Bänkelsches Route, ein Nordic Walking Kurs 
und der Kräuterwanderweg. Alles Belege für ein interessantes 
Gebiet und ebenso großer Anstrengungen der Siefersheimer 
Gemeinde diese Wege einzurichten und auch zu pflegen. Die 
Heide grenzt oft an Weinberge und so können wir die schmu-
cken Weinbergshäuschen bewundern. Viele sind ja nicht mehr 
als Schutz vor Wetterbilden in Funktion (das macht heute der 
Ford-oder VW-Bus) und trotzdem werden sie erhalten und 
augenscheinlich dienen sie auch als Ort der Präsentation von 
Weinen. 

“Hiwweltour Heideblick“

Es ist sicher beeindruckend, wenn der Winzer seinen 
Gästen am Weinbergshaus und nahe der Weinberge 
seine Produkte kredenzt. Wie kann man sein „Terroir“ 
besser vorstellen?! Lohnend ist es auch, auf diesem 
Weg zur Blütezeit der Küchenschellen zu wandern. Es 
sind unzählige und sie erfreuen uns jedes Jahr immer 
wieder. Weil alle Wanderer den Anblick genießen aber 
keiner sie abpflückt, blühen sie immer wieder auf. Die 
Heide ist auch ein Gebiet der Trockenrasenkultur, man 
findet beigefarbene wilde Rosen die einen betören-
den Duft verbreiten. Durch die Steinhalden und vielen 
Wildkräuter ist es ein Habitat für seltene Insekten und 
andere Tiere. Auf unserem Weg gehen wir jetzt hinunter 
und biegen direkt vor Siefersheim rechts ab. Auf einem 
Wiesenweg, rechts und links von Weinbergen umsäumt, 
gelangen wir zum Ajaxturm. Und jetzt wird es wildro-
mantisch! Der vornehmlich aus Porphyrsteinen errich-
tete Turm wurde 1865 von dem Siefersheimer Winzer 
Jacob Jung genau an der Stelle gebaut, wo er sich mit 
seiner Geliebten, einer Müllerstochter von der nahen Wei-
denmühle traf. Sie heiratete aber letztendlich einen Wons-
heimer Winzer. Jacob Jung blieben nur die Erinnerungen 
und sein treuer Hund Ajax. Heute steht das steinerne 
Abbild seines Vierbeiners hoch oben zwischen den Zinnen 
auf dem Turm (sehnsüchtig nach Wonsheim schauend).
Wir gehen wieder leicht bergan auf einem schönen Ter-
rassenweg und sehen rechts oben an den steilen Hän-
gen immer wieder Heidekraut und dazwischen Eichen, 
die auf diesem sehr trockenen Boden ihr kleinwüchsi-
ges Dasein meistern. So erreichen wir den Ortsrand von 
Neu-Bamberg, steigen entlang des Appelbachs erneut 
hoch und haben links ein Panoramabild der Burg. Wie-
der bergab gelangen wir nach einem Kilometer zu der 
Spitzkehre an der wir gestartet sind.

Fazit: Wir sind etwa 
12 Kilometer und 
320 Höhenmeter 
gelaufen. Der Weg ist 
ganzjährig zu gehen 
- festes Schuhwerk 
vorausgesetzt. Es 
gibt aber im Wald-
bereich drei Stellen, 
die, nach starkem 
Regen, sehr rutschig 
und tiefgründig sind. 
Sie sind passierbar 
aber ein Stock ist hier 
sehr dienlich. Das 
rheinhessische „Phä-

nomen der Schwolle“ (wahrscheinlich von anschwellen) 
tritt auf: Der lehmhaltige Boden sammelt sich in dicken 
Placken unter den Sohlen und wird immer größer. Ich bin 
absolut davon überzeugt, dass dieser Premiumwander-
weg zukünftig von vielen begeisterten Wanderern began-
gen wird, die ihn dann sicher weiterempfehlen werden. Wir 
haben eine weitere „Traumtour“ in unserer Region. Gehen 
Sie diesen Weg einmal und genießen es. Am besten wenn 
die Küchenschelle blüht. Aber das wissen Sie ja bereits!
Ausführliche Informationen: www.hiwwel-touren.de 
oder www.outdooractive.com und „Hiwweltour Heide“ 
eingeben.
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Notrufe

 ■ Feuerwehr
Notruf ............................................................................................112

 ■ Polizei
Notruf ............................................................................................110
Polizei Wörrstadt ..........................................................06732/911100

BereitschaftsdieNste
 ■ Ärztlicher Notdienst

Für die Ortsgemeinden Wonsheim, Stein-Bockenheim und 
Wendelsheim zuständig:
Ärztliche Bereitschaftspraxis im DRK Krankenhaus, Alzey
Telefon: 06731/19292
Für die Ortsgemeinden Eckelsheim, Siefersheim, Wöllstein, 
Gumbsheim und Gau-Bickelheim zuständig:
Ärztliche Bereitschaftspraxis Bingen, Kapuzinerstr. 19, Bingen
Telefon: 06721/19292
Öffnungszeiten:
Freitag 19.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr
Werktags 19.00 Uhr bis Folgetag 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr

 ■ Krankenhäuser
Diakonie Bad Kreuznach 0671/6050
St. Marienwörth Bad Kreuznach 0671/3720

Klinitel Gensingen 06727/8900
Giftinformationszentrale Mainz 06131/19240
DRK Krankenhaus Alzey 06731/4070

 ■ „Helfer vor Ort“ 
First Responder-Einheit
Notruf über die Rettungsleitstelle: Telefon 19222 oder auch über die 112
Bereitschaftszeiten:
Frw. Feuerwehr Stein-Bockenheim
Unter der Woche von 18.00 - 06.00 Uhr 
Am Wochenende und an Feiertagen 24 Stunden
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Ortsverein Wöllstein
Unter der Woche von 19.00 bis 06.00 Uhr
Am Wochenende und Feiertagen 24 Stunden

 ■ Kinderärzte Notdienst
im Diakonie Krankenhaus Kreuznacher Diakonie (4. OG)
Ringstraße 64, 55543 Bad Kreuznach
Sprechstunden: Mittwoch 16.00 - 18.00 Uhr
Wochenende/Feiertage 09.00 - 12.00 Uhr / 16.00 - 18.00 Uhr
Telefon: 0671/605-2401

 ■ Zahnärztlicher Notfalldienst im Kreis Alzey
01805/666007 (0,12 € à Minute)
an Wochenenden und Feiertagen
Der für dringende Fälle eingerichtete Wochenend-Notfalldienst 
beginnt Samstag um 08.00 Uhr und endet Montag um 08.00 Uhr. 
An Feiertagen wird analog verfahren.

Wandern auf der Heide
Grandioser Premium-WanderWeG zWiscHen 

siefersHeim, neu-BamBerG und Wöllstein

lieBe mitBürGerinnen  
und mitBürGer,

der nachstehende Bericht von Herrn Uli Holzhau-
sen, Norheim, über den neuen Prädikatswander-
weg „Hiwweltour Heideblick“, informiert treffend 
und anschaulich aus der Sicht eines Wanderers 
die Schönheiten dieses Prädikatswanderweges 
und unserer Natur und Landschaft. 

Nach Rücksprache und Zustimmung durch Herrn 
Holzhausen, habe ich mich daher entschlossen 
diesen Bericht hier zu veröffentlichen.

Mit der Ausweisung der 
Prädikatswanderwege in 
unserem Bereich durch den 
Zweckverband „Naherholungs-
gebiet Rheinhessische Schweiz“ ist ein entschei-
dender Schritt zur Erschließung unserer Region 
für den Wandertourismus und die Ausweisung 
und Erhaltung von Wanderwegen nach den 
hohen Qualitätsstandards des deutschen Wan-
dervereins getan. Letztendlich kommen diese 
neuen Wanderrouten nicht nur Touristen und 
Gästen zugute, sondern auch Ihnen, liebe Mit-
bürgerinnen und Mitbürger. 

Allen Beteiligten danke ich sehr herzlich für 
ihr Engagement und Mitarbeit im Rahmen der 
Umsetzung der Maßnahmen. 

Wir sind nunmehr gefordert diesen Weg weiter zu 
beschreiten und diese hohen Qualitätsstandards 
auch nachhaltig zu sichern. 

Ich würde mich freuen, Sie im Rahmen der offi-
ziellen Eröffnung der Prädikatswanderwege am 
Samstag, dem 26. April 2014, ab 11.00 Uhr auf 
der Festwiese „Am Goldenen Horn“ in Sie-
fersheim begrüßen zu dürfen.

Mit herzlichen Grüßen aus der Verwaltung
Ihr Gerd Rocker, Bürgermeister
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 ■ Apothekennotdienst-Regelung 
in Rheinland-Pfalz

Ansage des Apothekennotdienstes über landeseinheitliche Ruf-
nummer: 

01805-258825-PLZ
- also zum Beispiel 01805-258825-55597 für Wöllstein -

Kosten aus dem deutschen Festnetz 0,14 €/Min., Mobilfunk-
Preise abweichend (max. 0,42 €/Min.) Anzeige der notdienstbe-
reiten Apotheken im Internet unter www.lak-rlp.de. Die aktuellen 
Notdienste werden auch an der Apotheke ausgehängt.

 ■ Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Heinz Bohn, Tierarzt, In der Krummgewann, 55597 Wöllstein, 
Telefon 06703/4646.

Bürgerservice

 ■ Rufbereitschaft Wasserversorgung
Für alle Ortsgemeinden zuständig: Wasserversorgung Rheinhes-
sen-Pfalz GmbH, Rheinallee 87, Bodenheim, Tel. 06135/6500.
Der Anruf wird über eine Rufweiterschaltung an den zuständigen 
Meister weitergeleitet.

 ■ Rufbereitschaft Abwasserbeseitigung
während der Dienststunden 06703/ 30240 oder 3020, nach 
Dienstschluss und am Wochenende 0175/7287265
Der Bereitschaftsdienst ist nur für Störungen an Hauptkanälen, 
Abwasserpumpstationen, Kläranlage, usw. zuständig.
Bei Verstopfungen an Hausanschlussleitungen (auch im Straßen-
bereich) wenden Sie sich an entsprechende Fachfirmen, die Sie 
unter der Rubrik „Grubenentleerung“ im Branchenfernsprechbuch 
finden.

 ■ Rufbereitschaft Strom/Erdgasversorgung
EWR-Störungsdienst Tel. 0800 1 84 88 00 
E-Mail: stoerung@ewr.de 
RWE Westnetz GmbH Gas Tel. 0800/0 79 34 27

 ■ Wertstoffhof 
Der Wertstoffhof Wöllstein, Ostdeutsche Straße (auf dem Gelände der 
Raiffeisenwarengenossenschaft), hat folgende Öffnungszeiten:
1. März bis 30. Sept., dienstags u. donnerstags 16 bis 18 Uhr
1. Okt. bis 28./29. Febr., dienstags u. donnerstags 15 bis 17 Uhr
ganzjährig samstags 08.00 bis 12.00 Uhr.

 ■ Abfahrtszeiten des VG-Busses
jeweils mittwochs
Hinfahrt nach Wöllstein:
08.05 Uhr  Gau-Bickelheim -Rathaus, Am Römer 4
08.15 Uhr Eckelsheim -Bushaltestelle Ortsmitte
08.20 Uhr  Wendelsheim -Rathaus
08.25 Uhr Wonsheim -Rathaus
08.30 Uhr Stein-Bockenheim -Rathaus
08.40 Uhr Siefersheim -Bushaltestelle Ortsmitte
Rückfahrt:
09.55 Uhr Gau-Bickelheim
10.15 Uhr Eckelsheim
 Siefersheim
 Wonsheim

 Stein-Bockenheim
 Wendelsheim
Hin- und Rückfahrt von/nach Gumbsheim nach Bedarf, telef. 
Anmeldung unter 06703/1307

 ■ Zuständige bev. Bezirksschornsteinfeger 
für die Gemeinden Wöllstein, Gumbsheim, Eckelsheim, Sie-
fersheim, Wonsheim, Stein-Bockenheim
Hermann Müller, Keltenstraße 3, 55597 Wöllstein, Tel. 06703/4945, 
Fax 06703/4935, Email woellsteiner-feger@t-online.de
für die Gemeinde Wendelsheim
Karl Reimann, Im Rosengarten 7, 55595 Mandel, Tel. 0671/34656
Email KarlReimann@gmx.de
für die Gemeinde Gau-Bickelheim
Andreas Heckmann, Schulstraße 52, 55595 Hargesheim
Tel. 0671/4831835, Email fegerheckmann@t-online.de

 ■ Gleichstellungsbeauftragte 
Sprechstunde von Anja Reinert-Henn: Erster Donnerstag im 
Monat, 17.00 bis 18.00 Uhr oder nach Vereinbarung im Rathaus in 
der Ernst-Ludwig-Str. 22, Wöllstein, Tel. 06703/960090 oder priv. 
06703/3568

 ■ Bezirksbeamter Polizeiwache 
Sprechstunde Herr Rehbein: donnerstags von 15 Uhr bis 18 Uhr in 
der Verbandsgemeindeverwaltung, Zimmer E 14, Tel. 06703/30212.

 ■ Schiedsmann
Sprechstunden des Schiedsmannes Herrn Franz-Josef Lenges 
finden jeweils am 2. und 4. Donnerstag im Monat zwischen 16.00 
und 18.00 Uhr im Besprechungsraum im 1. OG der Verbandsge-
meindeverwaltung statt.
Anmeldungen bitte unter Tel. 06703-302-0 oder privat 06703-1444. 

 ■ Schulen
Realschule plus Rheinhessische Schweiz Wöllstein
Schulleiter: Gerhard Hempel
Schulrat-Spang-Straße 7-9, 55597 Wöllstein, Tel. 06703 / 93040, 
realschuleplus@woellstein.de
http://www.realschuleplus-woellstein.de
Grundschule „St. Martin“ Gau-Bickelheim
Schulleiterin: Sonja Eschenauer
Pestalozzistraße 5, 55599 Gau-Bickelheim, Tel. 06701 / 2892, gs-
gaubickelheim@woellstein.de
http://www.gs-gaubickelheim.de
Grundschule „Am Martinsberg“ Siefersheim
Schulleiterin: Christiane Hasselberg
In der Heidenhecke, 55599 Siefersheim, Tel. 06703 / 1663, gs-
siefersheim@woellstein.de, http://www.gs-siefersheim.de
Grundschule „Am Appelbach“ Wöllstein
Schulleiterin: Andrea Seelig
Eleonorenstraße 83, 55597 Wöllstein, Tel. 06703 / 301426, gs-
woellstein@woellstein.de
http://www.gs-wöllstein.de

 ■ Bücherschrank Wonsheim
Der öffentliche Bücherschrank der Verbandsgemeinde Wöllstein 
befindet sich am Rathaus Wonsheim und ist jederzeit zugänglich 
und benutzbar. Der Schrank ist mit unterschiedlichster Literatur 
gut gefüllt, es können Bücher entnommen und neue eingestellt 
werden.

soziale dieNste

 ■ Landesamt für Soziales,  
Jugend und Versorgung

Sprechtage in der Verbandsgemeinde Wöllstein
Die Sprechtage finden alle 2 Monate statt und zwar in den Mona-
ten Januar, März, Mai, Juli, September und November jeweils am 
2. Mittwoch in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Telefonische 
Anmeldung und Terminvergabe unter 06703/3020.
An den gleichen Tagen findet nachmittags in der Zeit von 14.00 
Uhr bis 16.00 Uhr der Sprechtag bei der Verbandsgemeindever-
waltung Bad Kreuznach, Rheingrafenstraße 2, 55543 Bad Kreuz-
nach statt, der auch von Bürgern aus der Verbandsgemeinde 
Wöllstein in Anspruch genommen werden kann.
Anmeldung unter Tel. 0671/91-0 oder -14. 

 ■ Ev. Sozialstation Wörrstadt-Wöllstein
Häusliche Krankenpflege und Hauswirtschaftliche Versorgung
Die Zentrale in Wöllstein, Schulrat-Spang-Straße 2, ist montags 
bis freitags, von 08.00 bis 17.00 Uhr oder nach Vereinbarung 
geöffnet. 
Anschließend ist eine Rufumleitung geschaltet.
Telefon-Nr.: 06703/9111-0, Fax: 06703/9111-20
E-Mail-Adresse: kontakt@sozialstation-woerrstadt-woellstein.de, 
Internet: www.sozialstation-woerrstadt-woellstein.de
Kostenlose Sozialberatung und Hilfe bei Antragstellung
Ansprechpartnerin: 
Lioba Baumeister, Tel.: 06703/9111-17. 
E-mail: lbaumeister@sozialstation-woerrstadt-woellstein.de
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 ■ Caritaszentrum Alzey
Beratung für Frauen in Schwangerschaft und Notsituationen
Termine nach Vereinbarung Tel. 06731/941597
Haus- und Familienpflege Tel. 06731/941598
Computercafé und Kontakt für Angebote nicht nur für ältere Men-
schen in der Region Alzey

 ■ Sozialpsychiatrischer Dienst
des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Alzey-Worms, An der 
Hexenbleiche 36, Alzey. Beratung und Betreuung psychisch kran-
ker Menschen und deren Kontaktpersonen.
Information und Terminvereinbarung: Montags bis freitags von 
08.30 - 12.00 Uhr, Tel. 06731/408-6011 u. 6012.

 ■ Ambulanter Hospizdienst
Der Hospizdienst engagiert sich für Menschen in der letzten 
Lebensphase und für deren Angehörige. Wir arbeiten ehrenamt-
lich und jeder kann den Dienst kostenlos in Anspruch nehmen 
ohne Ansehen der Konfession, der Kirchenzugehörigkeit oder der 
Nationalität.
Einsatzleitung: 
- für die Pfarrgruppe Wißberg:
 Marianne Groben, Burggasse 24, 55599 Gau-Bickelheim, Tel.: 

06701/573
- für die Pfarrgruppe Rheinhessische Schweiz:
 Margot Haubs, Römerring 4, 55597 Wöllstein, Tel. 06703/960379.

 ■ Arbeiterwohlfahrt
Altenhilfe - Mobiler Sozialer Hilfsdienst - Krankenpflege - Haus- 
und Familienpflege - Erholung - Jugendarbeit und Beratung - Klei-
derkammer.
AWO-Sozialstation
Schwerstkrankenpflege, Pflege behinderter und alter Menschen, 
Behandlungspflege, Familienpflege, Pflegeeinsätze (nach § 37 III 
SGB IX).
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Alzey-Worms e.V., Hellgasse 20, 
55232 Alzey, Telefon 06731/7800.
Ortsvereine:
Wendelsheim: 1. Vors. Karl Walther, Am Pfortweg 1, Tel. 
06734/8736, Fax 962450, awowalther@aol.com
Wöllstein: 1. Vors. Elsbeth Horn, Flonheimer Str. 21, Tel. 
06703/1668, jeden 1. Mittwoch im Monat Seniorentreffen: 14.30 
Uhr im Raum der Verbandsgemeinde, Bahnhofstraße
Wonsheim: 1. Vors. Wilhelm Haupt, Schulstraße 1, Tel. 
06703/303968, E-Mail: cernavin-Haupt@t-online.de
Seniorenzentrum Wörrstadt, Humboldtstraße 3, 55286 Wörr-
stadt, Telefon: 06732/9140, Fax: 06732/914199
seniorenzentrum.woerrstadt@awo-rheinland.de

 ■ Diakonisches Werk
Telefon 06731/9503-0
Fax 06731/950311
Email dw-alzey@dwwa.de
Erziehungsberatung, Jugendberatung, Suchtberatung Schwan-
gerenberatung, Lebensberatung, Erholungshilfe
Treffen von Selbsthilfegruppen im Bereich der Suchtkrankenhilfe:
montags: Freundeskreisgruppe für Betroffene 19.30 – 21.00 Uhr
1. und 3. Mittwoch im Monat: Selbsthilfegruppe für Angehörige 
19.30 – 21.00 Uhr
mittwochs: Freundeskreis für Betroffene und Angehörige 19.30 – 
21.00 Uhr in Wörrstadt, Herrmannstr. 45 (Ev. Gemeindehaus)
Männerrunde
Gesprächskreis für Männer zu Alltagssorgen, Lebenskrisen, Part-
nerschaft, Familie, Beruf…
donnerstags alle 14 Tage in geraden Kalenderwochen 19.00 – 
21.00 Uhr

 ■ Notruf und Beratung für vergewaltigte 
Frauen und Mädchen

Mainz, Walpodenstr. 10, 55116 Mainz, Tel. 06131-221213, Fax: 
06131-229222, E-Mail: notruf@frauenzentrum-mainz.de
web. www.frauennotruf-mainz.de

 ■ Jugend- und Drogenberatungsstelle
Die Jugend- und Drogenberatungsstelle befindet sich in der Schloß-
gasse 11, 55232 Alzey, Tel.-Nr. 06731/1372 und 7689, Öffnungs-
zeiten sind Mo. - Do. 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr, Fr. 
09.00 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung.

ILCO-Gruppe
Die Selbsthilfegruppe für Menschen mit künstlicher Harn- und 
Darmableitung trifft sich jeden vierten Donnerstag eines Monats, 
um 16.00 Uhr, in Bad Kreuznach, im Krankenhaus St. Marien-
Wörth Cafeteria der Bediensteten.
Ansprechpartner: Dieter Kaul, Hauptstraße 50a, 55546 Hacken-
heim, Tel. 0671/66073.

 ■ Sozialverband VdK - Kreisverband Alzey
Schwerpunkte unserer sozialrechtlichen Hilfe Renten- und Schwer-
behindertenrecht, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung, 
Pflegeversicherung, Alten- und Sozialhilfe, Soziales Entschädigungs-
recht, Patientenschutz und Patientenberatung usw.
Rodensteiner Straße 3, Alzey
Sprechstunden: 
Montag 08.30 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr, Donnerstag 08.30 
bis 12.00 Uhr und nach Vereinbarung
Tel.: 06731/548797-0 und Fax 06731/548797-90
Ortsverband Gau-Bickelheim: Tel. 06701/7404
1. Vorsitzender Wilhelm Inboden, Kreuzgasse 7
Ortsverband Wöllstein: Tel. 06703/305875 und 847
1. Vorsitzender Heinrich Frohnhöfer, Kreuzstraße 23

 ■ ASH Alzey-Worms e.V.
Kostenfreie Sprechstunde für Jugendliche bis 25 Jahren
Beratung zu allen Fragen der Ausbildung, Arbeit
Jugendscout
Verbandsgemeinde Wöllstein, Bahnhofstr.10
jeden 2.und 4. Dienstag im Monat: 10 – 12 Uhr
Beratung durch Frau Koblischeck, Dipl.-Sozialarbeiterin
Termine nach Vereinbarung 0162 544 05 31
www.ash-alzey.de, jugendscouts@ash-alzey.de
Träger: ASH- Arbeitslosen-Selbsthilfe Alzey-Worms e.V.
Das Projekt wird von EU, ESF, Land, Kreis und Jobcenter Alzey-
Worms unterstützt.

 ■ Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V.
Treffen jeden 1. Mittwoch im Monat 18 Uhr im Mehrgenerationen-
haus, Haus der Familie, Schloßgasse 13, 55232 Alzey,
Kontakt: Tel. 06731-8923053 E-Mail: marita.debnar-fsh@gmx.de

 ■ Selbsthilfegruppe für Menschen mit 
Depressionen

Mehrgenerationenhaus, Schlossgasse 13, Alzey
Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat 19.00 – 21.00 Uhr.
Informationen beim Sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheits-
amtes der Kreisverwaltung Alzey-Worms unter der Rufnummer 06731 
/ 408-6121 

 ■ Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe Alzey  
und Umgebung

Treffen jeden 1. Mittwoch (Werktag) und darauffolgenden Sams-
tag (Werktag) im Monat, jeweils von 14.00 bis ca.16.00 Uhr in 
der Ev. Sozialstation, Josselinstr.3 in Alzey (vor Erstbesuch bitte 
anmelden).
Kontakt:  M. Rothenmeyer Tel.: 06734/961177
 V. Senftleber Tel.: 06355/955891

 ■ Wöllsteiner Tischlein e.V.
Bahnhofstraße 1, 55597 Wöllstein
Ausgabe von Lebensmitteln an bedürftige Menschen.
Öffnungszeit: mittwochs von 09:00-12:00 Uhr
Kontakt: Fr. Krüger Tel.: 06703/961527 (AB)
e-Mail: woellsteiner.tischlein@gmail.com

 ■ Pflegestützpunkt Wörrstadt/Wöllstein
Kostenlose Beratung und Hilfe rund um das Thema Pflege. Neu-
tral. Hausbesuche möglich.
Offene Sprechstunden ab 07.01.2014 jeden 1. Di. von  9.00 bis 
11.00 Uhr im Haus der Begegnung,  Alzeyer Straße 18, 55597 
Wöllstein.
Frau Katharina Bock  Tel.: 06131/6004985
Mail: k.bock@psp-alzey-worms.de
Träger: Sozialministerium Rheinland-Pfalz, Kranken- und Pflege-
kassen in Rheinland-Pfalz, Landkreis Alzey-Worms, MKA Petra 
Tiedtke
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Verbandsgemeinde
WöllsteiN
Bürgermeister gerd rocker
Bahnhofstraße 10 oder Postfach 45, 55597 Wöllstein
Tel. 06703/302-0, Fax 06703/302-14
E-Mail VG-Verwaltung: info@vg-woellstein.org
E-Mail Amtsblatt: amtsblatt@vg-woellstein.org
Sprechstunden: montags - freitags 8.00 bis 12.00 Uhr
                           donnerstags 14.00 bis  18.00 Uhr
www.woellstein.de

amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung des Wahlleiters über  
die Einreichung von Wahlvorschlägen

für die Wahl des Verbandsgemeinderats
Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 23. Januar 
2014 über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommu-
nalwahlen wird Folgendes bekannt gegeben:

I.
Bei der am 25. Mai 2014 stattfindenden Wahl des Verbandsge-
meinderates in der Verbandsgemeinde Wöllstein sind 28 Rats-
mitglieder zu wählen.

II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Verbandsgemeinderats 
dürfen höchstens 56 Bewerberinnen und Bewerber benannt 
werden. Für die Wahl des Verbandsgemeinderats kann die-
selbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal 
aufgeführt werden. Der Wahlvorschlag muss von mindestens 
80 zum Verbandsgemeinderat wahlberechtigten Personen 
unterzeichnet sein (Unterstützungsunterschriften).
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschrif-
ten, soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 KWG 
davon befreit sind. Die Unterzeichnung durch die Bewerberinnen 
und Bewerber selbst ist unzulässig. Für jede Wahl darf jeweils nur 
ein Wahlvorschlag unterschrieben werden.

III.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die 
Unterstützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. Unter-
stützungsunterschriften können mit dem Wahlvorschlag oder 
auf gesonderten amtlichen Formblättern geleistet werden. Nach 
Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können Unterstüt-
zungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.

IV.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anla-
gen versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig ein-
gereicht werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Verbandsgemeinderats sind 
dem Verbandsgemeindewahlleiter

Herrn Bürgermeister Gerd Rocker, Verbandsgemeindeverwal-
tung, Bahnhofstraße 10 in 55597 Wöllstein
oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung

in 55997 Wöllstein, Bahnhofstraße 10, Zimmer E.04, Herr Castor
einzureichen. Die Einreichungsfrist läuft am Montag, dem 7. April 
2014, 18.00 Uhr ab.

V.
Die Verbindung der Wahlvorschläge verschiedener Parteien und 
Wählergruppen muss dem Verbandsgemeindewahlleiter gegen-
über spätestens

am Freitag, dem 2. Mai 2014, 18.00 Uhr,
schriftlich durch die Vertrauenspersonen der jeweiligen Wahlvor-
schläge erklärt werden. Der Listenverbindung muss die Mehrheit der 
Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der einzelnen Wahlvorschläge 
schriftlich zustimmen; bei Wahlvorschlägen nach § 16 Abs. 3 KWG 
genügt die schriftliche Zustimmung der Vertrauenspersonen.

Wöllstein, den 27. März 2014
Gerd Rocker, Wahlleiter

Einladung zur 6. öffentlichen Sitzung des 
Schulträgerausschusses der VG Wöllstein  

in der Legislaturperiode 2009 bis 2014
Sehr geehrte Damen und Herren,
die 6. Sitzung des Schulträgerausschusses findet am Dienstag, 1. 
April 2014, 18:00 Uhr im Sitzungssaal der Verbandsgemeindever-
waltung Wöllstein, Bahnhofstraße 10, statt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
TOP 1  Schulverpflegung im Rahmen der Ganztagsschule 
 - Sachstandsbericht -
TOP 2  Grundschulen an der Verbandsgemeinde Wöllstein;
 Schülerzahlenentwicklung
 2.1. Grundschule St. Martin, Gau-Bickelheim
 2.2. Grundschule „Am Martinsberg“, Siefersheim
 2.3. Grundschule „Am Appelbach“, Wöllstein
TOP 3  Schülerzahlenentwicklung im Ganztagsbereich
 3.1. Grundschule „Am Appelbach“, Wöllstein
 3.2. Realschule Plus „Rheinhessische Schweiz“, Wöllstein
 3.3. Grundschule St. Martin, Gau-Bickelheim
 3.4. Grundschule „Am Martinsberg“, Siefersheim
TOP 4  Grundschulen St. Martin, Gau-Bickelheim, und am 

Martinsberg, Siefersheim
 4.1. Ganztagsschule
 4.2. Mittagsverpflegung und Betreuung am Nachmittag
 - Aufsichtspflicht, Verantwortlichkeiten - 
TOP 5  Realschule Plus „Rheinhessische Schweiz“ Wöll-

stein
 5.1. Konkurrenzsituation zu benachbarten Real-

schulen
 5.2. Schülerzahlenentwicklung
 5.3. Empfehlungen der Grundschulen in der Verbands-

gemeinde zum Besuch der Realschule Plus Wöllstein
 5.4. Hausmeistersituation
TOP 6  Prävention- bzw. Amokkonzept für die Realschule 

Plus „Rheinhessische Schweiz“ Wöllstein
 - Beratung und Empfehlungsbeschluss -
TOP 7  Sicherheitsüberprüfung von Turn- und Sportgerä-

ten in den Schulturnhallen
 - Sachstandsbericht -
TOP 8  Mitteilungen und Anfragen

Mit freundlichen Grüßen
gez. Gerd Rocker

Gerd Rocker, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Verbandsgemeinderatswahl 

am 25. Mai 2014
Sitzung des Wahlausschusses der Verbandsgemeinde Wöllstein 
zur Beschlussfassung über die Zulassung der eingereichten Wahl-
vorschläge gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und § 23 des Kommunalwahl-
gesetzes sowie § 29 der Kommunalwahlordnung
Die öffentliche Sitzung des Verbandsgemeindewahlausschusses 
zur Beschlussfassung über die Zulassung der eingereichten Wahl-
vorschläge findet am

Dienstag, den 8. April 2014, 17.00 Uhr
im Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung, Bahnhofstr. 
10, 55597 Wöllstein, statt.
Zu der Sitzung hat jedermann Zutritt.

Wöllstein, den 20. März 2014
Der Verbandsgemeindewahlleiter

Gerd Rocker, Bürgermeister

Trickdiebstahl in Wöllstein
Am Samstag, den 15.03.2014 kam es gegen 16.00 Uhr zu einem 
Trickdiebstahl. Tatort war der Parkplatz eines Einkaufsmarktes in 
Wöllstein/Ortsmitte.
Ein Mann sprach die Geschädigte an und wollte einen Euro 
gewechselt haben. Als die Frau ihren Geldbeutel aus der Hand-
tasche holte und öffnete, griff der Mann mit einer Hand in das 
Münzgeldfach. 
Dadurch irritiert bemerkte die Dame nicht, wie er mit der anderen 
Hand Geldscheine aus dem hinteren Fach ihres Geldbeutels zog.
Erst nachdem der Mann weiter gegangen war, bemerkte die 
Geschädigte den Diebstahl der Geldscheine.
Beschreibung des Mannes:
südländisches Aussehen, 25 bis 30 Jahre alt, 170 cm groß, 
schlank, kurze schwarze Haare, bekleidet mit Jeans, weißem 
Hemd, einem ärmellosen, bunt gestreiften Pullover, weiß-
blaue Stoffschuhe
Wer kann zu dieser Person (einem möglichen Fahrzeug) Anga-
ben machen? Wurden Sie von dieser Person (oder einer anderen 
Person) in ähnlicher Weise angesprochen, oder gar Opfer eines 
Trickdiebstahls?
Hinweise bitte an Ihren Bezirksdienst der Polizei Wörrstadt, Herrn 
Rehbein (06732 - 911 108) oder Herrn Weber (06732 - 911 117). 
Oder während der Sprechstunde am Donnerstag.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.
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Wir gratuliereN
In der Zeit vom 28.03.2014 bis 03.04.2014 feiern nachstehend 
aufgeführte Bürger der Verbandsgemeinde Wöllstein, die 70 Jahre 
und älter werden, ihren Geburtstag:
28.03.2014  Feist, Theresia
  55597 Wöllstein,
 Ringstraße 24   81 Jahre
28.03.2014  Kreiling, Otto
  55234 Wendelsheim,
 Unterwendelsheim 2   74 Jahre
30.03.2014  Klein, Ute
  55599 Siefersheim,
 Hintergasse 7   72 Jahre
01.04.2014  Dima, Georg
  55597 Wöllstein,
 Eckelsheimer Straße 6   81 Jahre
01.04.2014  Kämmer, Helena
  55597 Wöllstein,
 Klausengarten 49   81 Jahre
02.04.2014  Wettstädt, Lotte
  55597 Wöllstein,
 Theodor-Heuss-Ring 3   87 Jahre
03.04.2014  Horn, Manfred
  55597 Wöllstein,
 Flonheimer Straße 21   77 Jahre
03.04.2014  Klein, Hans
  55599 Gau-Bickelheim,
 Badenheimer Weg 25   75 Jahre
03.04.2014  Schnicke, Gisela
  55597 Wöllstein,
 Eckelsheimer Straße 3   90 Jahre

Feuerwehrnachrichten

Landesfeuerwehrverband  
Rheinland-Pfalz e.V. 

Verärgerung bei den Feuerwehren:  
„Unwissen vergrault Aktive!“

Rheinland-Pfalz.
Der Landesfeuerwehrverband (LFV) Rheinland-Pfalz als Vertreter 
der Interessen der Feuerwehren geht an die Öffentlichkeit, weil sich 
immer mehr Feuerwehr-Aktive aus dem ganzen Bundesland ver-
ärgert melden. Grund ist das Zusammentreffen einiger Nachrich-
ten der letzten Wochen. So hatte RWE-Konzernchef Peter Terium 
eine Forderung von Zahlungen an sein Unternehmen öffentlich so 
begründet: „Die Feuerwehr wird ja auch nicht nur dann bezahlt, 
wenn sie den Brand löscht.“ „Das offenbart eigentlich empörende 
Defizite sogar bei führenden Persönlichkeiten, was das Wissen 
über die Feuerwehren angeht!“, bringt der Präsident des Landes-
feuerwehrverbandes (LFV) Rheinland-Pfalz, Frank Hachemer, die 
Grundstimmung der Rückmeldungen auf den Punkt. Tatsächlich 
sei es leider weithin gar nicht bekannt, dass „der Großteil des 
Brandschutzes von Ehrenamtlichen gestellt wird. Da wird niemand 
bezahlt!“, so Hachemer. Dass das nicht hinreichend wahrgenom-
men werde, verärgere und verprelle zunehmend die Aktiven.
Dazu trage auch ein Gerichtsurteil bei, das in den letzten Wochen 
bundesweit nicht nur in Feuerwehrkreisen Aufmerksamkeit 
erregte: Bei einer Explosion in einem Silo war 2008 ein Feuerwehr-
mann getötet, mehrere weitere waren verletzt worden. Nun wurde 
gerichtlich entschieden, dass der Feuerwehr-Einsatzleiter durch 
falsche Anordnungen maßgeblich Verantwortung für diesen Unfall 
trage. „Die Botschaft einer solchen Entscheidung ist verheerend“, 
so der LFV-Präsident, „denn die kommt so an: Wenn nicht mehr 
derjenige die Hauptverantwortung für schlimme Folgen trägt, der 
eine Gefahr überhaupt erst schafft, etwa durch Betreiben von 
Anlagen oder durch Lagerung von Stoffen und Waren, sondern 
allein diejenigen, die zum Beispiel daraus entstandene Brände 
bekämpfen - wer wird sich da künftig noch tatsächlich engagie-
ren wollen? Ein Einsatzleiter kann immer auch Fehler machen, 
dagegen ist kein Kraut gewachsen. Er wird immer nach bestem 
Wissen und auf Basis aller Informationen Einsatz-Entscheidungen 
treffen. Wenn er dann den Kopf hinhalten soll, falls dies aus ihm 
gar nicht erkennbaren Gründen schiefgeht, wird sich künftig jeder 
Verantwortliche überlegen, ob er überhaupt tätig werden kann. 
Ein Schlag ins Kontor fürs Ehrenamt“, fasst Hachemer die Äuße-
rungen zahlreicher Feuerwehr-Aktiven aus dem ganzen Bundes-
land zusammen.

Hinzu komme die Einstellung mancher Arbeitgeber, die Mitarbeiter 
nicht zu Feuerwehr-Einsätzen freistellen oder gar durch betontes 
Unbehagen oder Andeutungen erkennbar zur Aufgabe des Ehrenamtes 
bewegen wollen: „Solche Arbeitgeber haben nicht erkannt, dass die 
ehrenamtliche Feuerwehr auch ihren eigenen Betrieb schützt. Viele 
Menschen denken leider: Die Feuerwehr kommt ja sowieso - wieso 
sollte ich da einen Beitrag leisten?“, kritisiert der LFV eine in seinen 
Augen zu weit verbreitete „Toll - ein - anderer -machts“- Mentalität. 
„Es muss sich grundsätzlich an der Wahrnehmung etwas ändern. 
Das Wissen um die Bedeutung des Feuerwehrdienstes für jeden 
Bürger im Land und die Wertschätzung dürfen nicht nur in Sonn-
tagsreden eine Rolle spielen! Denn die Feuerwehrleute spüren: In 
ihrem Bereich wird stets über Knappheit von Geldern gesprochen 
- andere Bereiche der Gesellschaft werden aber ungleich stärker 
mit höheren Geldbeträgen gefördert. Das nehmen die Ehrenamt-
lichen natürlich deutlich wahr. Und sie sehen einen Unterschied: 
Unsere Gesellschaft wird im schlimmsten Falle zwar immer ohne 
bestimmte Freizeitaktivitäten funktionieren - jedoch kaum ohne 
die Feuerwehr.“ Darüber müsse man intensiver reden. Der LFV 
hat die ersten Schritte getan: Er wirbt mit seiner Kampagne „Deine 
Heimat - Deine Feuerwehr“ für das Ehrenamt und um Nachwuchs.
Weitere Informationen: www.lfv-rlp.de Landesgeschäftsstelle des 
Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz e.V., Lindenallee 41 - 
4356077 Koblenz, Telefon 0261 - 97434-0.

Ausbildung der Freiwilligen  
Feuerwehr Wendelsheim / RHH 

Ausbildungsplan
30.03.2014 Sonntag von 09:00 - 12:00 Uhr
LBKB § 9 Aufstellung der Gemeindefeuerwehren
Technische Hilfeleistung - PKW Unfall
Zu dieser Aus- und Weiterbildung sind alle Bürger- und Bürge-
rinnen der Ortsgemeinde Wendelsheim recht herzlich eingeladen.
Feuerwehrangehörige tragen während des Unterrichts Dienstklei-
dung. Sofern notwendig (praktische Ausbildung), ist die persön-
liche Schutzausrüstung zu tragen.

eckelsheim
ortsbürgermeister udo Wilbert
Bellerkirchstr. 19, 55599 Eckelsheim
Tel. 06703/300676 oder 06703/7999001 (privat)
E-Mail: gemeinde@eckelsheim.de
Sprechstunde: montags von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr
www.eckelsheim.de

amtliche Bekanntmachungen

Jagdgenossenschaft Eckelsheim 
Einladung Jahreshauptversammlung 

Am Donnerstag, den 10. April 2014 findet um 20.00 Uhr im Win-
zercafé Huth, Beller Kirch Str. 12, 55599 Eckelsheim die Jahres-
hauptversammlung der Jagdgenossenschaft Eckelsheim statt. Alle 
Grundstückseigentümer der Gemarkung Eckelsheim sind hierzu 
herzlich eingeladen. Das Jagdkataster und die Niederschrift der letz-
ten Jahreshauptversammlung von 2013 liegen 14 Tage zuvor zur Ein-
sicht bei Rainer Mann, Hauptstr. 7 - 9, 55599 Eckelsheim aus.
Jeder Jagdgenosse kann sich durch seinen Ehegatten, durch 
einen Verwandten in gerader Linie, durch eine im ständigen Dienst 
des Vertretenen stehende Person oder einen derselben Jagdge-
nossenschaft angehörigen volljährigen Jagdgenossen auf Grund 
schriftlicher Vollmacht vertreten lassen; mehr als drei Vollmachten 
darf kein Jagdgenosse in seiner Person vereinigen.
Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bestimmung der Kassenprüfer und Stimmzähler
3. Jahresbericht (Gunter Mertz)
4. Kassenbericht (Lutz Mann)
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung
7. Beschlussfassung über die Übernahme der voraussichtlichen 

Bausumme des beschlossenen Weges ‚Achtzehnmorgen‘
8. Haushaltsplanung
9. Verwendung der Jagdpacht
10. Antrag F. Bäder: Anfrage der Jagdgenossenschaft an die Ge-

meinde, ein Grundstück anzukaufen für den Bau eines Schlamm-
wasser-Auffangbeckens.

11. Antrag F. Bäder: Abstimmung über die Veröffentlichung des Pro-
tokolls der Generalversammlung im Internet

12. Verschiedenes
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Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters 
über die Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl des Gemeinderats sowie für die Wahl 

der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters
Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 23. Januar 
2014 über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommu-
nalwahlen wird Folgendes bekannt gegeben:

I.
Bei der am 25. Mai 2014 stattfindenden Wahl des Gemeinderats in 
Eckelsheim sind 8 Ratsmitglieder zu wählen.

II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen 
höchstens 16 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Gemeinderats kann 
dieselbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal auf-
geführt werden.
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschrif-
ten, im Sinne des § 16 Abs 2 KWG bzw. soweit die Wahlvor-
schlagsträger nach § 62 Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. 
Für jede Wahl darf jeweils nur ein Wahlvorschlag unterschrieben 
werden.

III.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anla-
gen versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig ein-
gereicht werden. Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats 
sind bei dem Gemeindewahlleiter
in Eckelsheim, Dorfgemeinschaftshaus, Bellerkirchstraße 9, Herr 
Udo Wilbert,
oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung
in 55597 Wöllstein, Bahnhofstraße 10, Zimmer E.04, H. Castor, 
einzureichen.
Wahlvorschläge für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermei-
sters sind bei der Wahlleiterin für die Wahl der Bürgermeisterin/
des Bürgermeisters
in Eckelsheim, Dorfgemeinschaftshaus, Bellerkirchstraße 9, Herr 
Udo Wilbert,
oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung
in 55597 Wöllstein, Bahnhofstraße 10, Zimmer E.04, H. Castor 
einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 7. April 2014, 18 Uhr,
ab.

IV.
Die Verbindung der Wahlvorschläge verschiedener Parteien und 
Wählergruppen muss dem Gemeindewahlleiter gegenüber späte-
stens

am Freitag, dem 2. Mai 2014 , 18 Uhr,
schriftlich durch die Vertrauenspersonen der jeweiligen Wahlvor-
schläge erklärt werden. Der Listenverbindung muss die Mehrheit der 
Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der einzelnen Wahlvorschläge 
schriftlich zustimmen; bei Wahlvorschlägen nach § 16 Abs. 3 KWG 
genügt die schriftliche Zustimmung der Vertrauenspersonen.

Eckelsheim, den 6. Februar 2014
Udo Wilbert

gau-bickelheim
ortsbürgermeister friedrich Janz
Am Römer 4, 55599 Gau-Bickelheim
Tel. 06701/476, Fax 06701/1031
E-Mail: rathaus@gau-bickelheim.de
Sprechstunden: dienstags von 16.00 bis 18.00 Uhr
                          donnerstags von 18.00 bis 20.00 Uhr
www.gau-bickelheim.de

amtliche Bekanntmachungen

Vorläufige Besitzeinweisung 
§ 65 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Dienstleistungszentrum Bad Kreuznach,
Ländlicher Raum (DLR) 18.03.2014
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück- Rüdesheimer Str. 60-68
Flurbereinigungs- und 55545 Bad Kreuznach
Siedlungsbehörde -  Telefon: 0671/820-532
Flurbereinigungsverfahren Telefax: 0671/820-500
Badenheim-Galgenberg Email: dlr-rnh@dlr.rlp.de
Projekt II Internet: www.dlr-rnh.rlp.de
Az.: 91270-HA10.3

I. Anordnung
Mit Wirkung vom 12.04.2014 werden die Beteiligten in den Besitz 
der neuen Grundstücke (Abfindungsgrundstücke) eingewiesen.
Mit oben genanntem Zeitpunkt gehen der Besitz und die Nutzung 
der neuen Grundstücke auf die in diesem Nachweis des neuen 
Bestandes genannten Empfänger über.
Mit der Ladung zur Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes und 
zum Anhörungstermin über den Inhalt des Flurbereinigungsplanes 
erhielt jeder Teilnehmer den Nachweis des neuen Bestandes als 
Auszug aus dem Flurbereinigungsplan und eine Übersichtskarte.
II. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung der vorläufigen Besitzeinweisung nach § 
80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), 
wird angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen sie 
keine aufschiebende Wirkung haben.
III. Hinweise
1. Allgemeine Hinweise
Die Erzeugnisse der neuen Grundstücke treten in rechtlicher 
Beziehung an die Stelle der Erzeugnisse der alten Grundstücke. 
Soweit an Erzeugnissen oder sonstigen Bestandteilen beson-
dere Rechtsverhältnisse bestehen können, gilt der Empfänger als 
Eigentümer der neuen Grundstücke.
Anträge auf Beteiligung von Nießbrauchern an den dem Eigentü-
mer zur Last fallenden Beiträgen, auf Erhöhung oder Minderung 
des Pachtzinses oder auf Regelung des Pachtverhältnisses (§§ 
69 und 70 FlurbG) sind - soweit sich die Beteiligten nicht einigen 
können - gemäß § 71 FlurbG spätestens 3 Monate nach Erlass 
dieser Anordnung beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
(DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück zu stellen.
Die nach § 34 FlurbG festgesetzten zeitweiligen Einschrän-
kungen des Eigentums bleiben bis zur Unanfechtbarkeit des 
Flurbereinigungsplanes bestehen. Deshalb dürfen auch weiterhin 
Änderungen der Nutzungsart, die über den Rahmen eines ord-
nungsgemäßen Wirtschaftsbetriebes hinausgehen (z.B. Besei-
tigung bzw. Neuanlage von Obstbaumanlagen, Errichtung oder 
Veränderung von Bauwerken und Einfriedungen sowie Besei-
tigung von Bäumen, Beerensträuchern, Hecken usw.) nur mit 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde vorgenommen werden.
Die rechtlichen Wirkungen dieser vorläufigen Besitzeinweisung 
enden mit der Ausführung des Flurbereinigungsplanes (§ 66 Abs. 
3 FlurbG).
Durch die vorläufige Besitzeinweisung wird Widersprüchen, die 
von den Beteiligten bei der Vorlage des Flurbereinigungsplanes 
bzw. dessen Nachträge, insbesondere gegen die zugeteilten 
Abfindungsgrundstücke, erhoben worden sind oder werden, nicht 
vorgegriffen. Änderungen des Flurbereinigungsplanes sind unbe-
schadet dieser Anordnung nach wie vor möglich.
2. Erläuterung der neuen Feldeinteilung
Die neue Feldeinteilung wird den Beteiligten im Zuge der Bekannt-
gabe des Flurbereinigungsplanes erläutert. Anträge auf örtliche 
Einweisung in die neue Feldeinteilung können beim Dienstlei-
stungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Huns-
rück gestellt werden.
Begründung
1. Sachverhalt
Durch die vorläufige Besitzeinweisung soll den Beteiligten die 
Möglichkeit gegeben werden, die neuen Grundstücke schnellst-
möglich in Besitz, Nutzung und Verwaltung zu übernehmen. Ein 
Nutzungswechsel ist nur entsprechend dem jahreszeitlichen 
Bewirtschaftungsablauf möglich.
Durch diese Anordnung sollen die Beteiligten alsbald in den vollen 
Genuss der Vorteile des Flurbereinigungsverfahrens in ihren 
Weinbergen gebracht werden. Insbesondere soll ihnen das zeit-
gerechte Setzen der Pfropfreben auf den neuen Grundstücken im 
Frühjahr 2014 ermöglicht werden.
2. Gründe
2.1 Formelle Gründe
Die vorläufige Besitzeinweisung wird vom DLR Rheinhes-
sen-Nahe-Hunsrück als zuständige Flurbereinigungsbehörde 
gemäß § 65 Abs. 2 des FlurbG angeordnet.
Die Anhörung des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft ist 
erfolgt.
Die formellen Voraussetzungen des § 65 FlurbG zur Anordnung 
der vorläufigen Besitzeinweisung liegen vor.
2.2 Materielle Gründe
Die Grenzen der von der vorläufigen Besitzeinweisung erfassten 
neuen Grundstücke (Abfindungsgrundstücke) sind in die Örtlich-
keit übertragen.
Endgültige Nachweise für Fläche und Wert der neuen Grund-
stücke liegen vor sowie das Verhältnis der Abfindungen zu dem 
von jedem Beteiligten Eingebrachten steht fest.
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Der Anhörungstermin zum Flurbereinigungsplan nach § 59 FlurbG 
findet am 28.03.2014 statt.
Die materiellen Voraussetzungen des § 65 FlurbG zur Anordnung 
der vorläufigen Besitzeinweisung liegen vor.
2.3 Gründe für die sofortige Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieser Anordnung liegt im überwiegenden 
Interesse der Beteiligten des Verfahrens. Die aufschiebende Wir-
kung des Rechtsbehelfs hätte bei der örtlichen Verflechtung zahl-
reicher Altparzellen und Abfindungsgrundstücke zur Folge, dass 
viele Beteiligte ihre Landabfindung zu dem vorgesehenen Zeit-
punkt nicht in Besitz nehmen könnten. Sie sollten möglichst bald 
die Vorteile der Besitzzusammenlegung ausnutzen und die erfor-
derlichen betrieblichen Umstellungen einleiten können. Die Verzö-
gerung der Besitzübernahme hätte deshalb erhebliche Nachteile 
für die Beteiligten zur Folge.
Die sofortige Vollziehung liegt aber auch im öffentlichen Interesse, 
da der Allgemeinheit im Hinblick auf die Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und wegen 
der in die Flurbereinigung investierten erheblichen öffentlichen 
Mittel daran gelegen ist, die Ziele des Verfahrens möglichst bald 
herbeizuführen.
Die Voraussetzungen des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der VwGO sind 
damit gegeben.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats ab dem 
ersten Tag der Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR)
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück

Rüdesheimer Straße 60-68, 55545 Bad Kreuznach oder
Dienstsitz Oppenheim, Wormser Str. 111, 55276 Oppenheim, 

oder
Dienstsitz Simmern, Schloßplatz 10, 55469 Simmern,

oder bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD),
- Obere Flurbereinigungsbehörde -
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier,

einzulegen.
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches ist die Wider-
spruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor dem 
Ablauf der Frist bei einer der oben genannten Behörden einge-
gangen ist.
Hinweis: Der Widerspruch kann nicht per E-Mail eingelegt werden.

Im Auftrag
gez. Frank Schmelzer

(Gruppenleiter)

Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters 
über die Einreichung von Wahlvorschlägen
für die Wahl des Gemeinderats sowie für die Wahl 

der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters
Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 23. Januar 
2014 über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommu-
nalwahlen wird Folgendes bekannt gegeben:

I.
Bei der am 25. Mai 2014 stattfindenden Wahl des Gemeinderats in 
Gau-Bickelheim sind 16 Ratsmitglieder zu wählen.

II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen 
höchstens 32 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Gemeinderats kann 
dieselbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal auf-
geführt werden. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 30 
zum Gemeinderat wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein 
(Unterstützungsunterschriften).
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschrif-
ten, soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 
Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils 
nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden.

III.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die 
Unterstützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. Unter-
stützungsunterschriften können mit dem Wahlvorschlag oder 
auf gesonderten amtlichen Formblättern geleistet werden. Nach 
Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können Unterstüt-
zungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.

IV.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anla-
gen versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig ein-
gereicht werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats sind bei dem 
Gemeindewahlleiter
in 55599 Gau-Bickelheim, Rathaus Am Römer 4, Herr Friedrich 
Janz
oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung
in 55597 Wöllstein, Bahnhofstraße 10, Zimmer E.04, Herr Castor, 
einzureichen.
Wahlvorschläge für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermei-
sters sind bei dem Wahlleiter für die Wahl der Bürgermeisterin/des 
Bürgermeisters
in 55599 Gau-Bickelheim, Rathaus Am Römer 4, Herr Friedrich 
Janz
oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung
in 55597 Wöllstein, Bahnhofstraße 10, Zimmer E.04, Herr Castor, 
einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 7. April 2014, 18 Uhr,
ab.

V.
Die Verbindung der Wahlvorschläge verschiedener Parteien und 
Wählergruppen muss dem Gemeindewahlleiter gegenüber späte-
stens

am Freitag, dem 2. Mai 2014, 18 Uhr,
schriftlich durch die Vertrauenspersonen der jeweiligen Wahlvor-
schläge erklärt werden. Der Listenverbindung muss die Mehrheit 
der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der einzelnen Wahl-
vorschläge schriftlich zustimmen; bei Wahlvorschlägen nach § 16 
Abs. 3 KWG genügt die schriftliche Zustimmung der Vertrauens-
personen.

Gau-Bickelheim, den 6. Februar 2014
Friedrich Janz

gumbsheim
ortsbürgermeister ludwig Jung
Wöllsteiner Straße 6, 55597 Gumbsheim
Tel. 06703/4303 oder 06703/2313 (privat)
E-Mail: info@gumbsheim.de
Sprechstunde: mittwochs von 18.30 bis 19.30 Uhr
www.gumbsheim.de

amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters 
über die Einreichung von Wahlvorschlägen
für die Wahl des Gemeinderats sowie für die Wahl 

der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters
Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 23. Januar 
2014 über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommu-
nalwahlen wird Folgendes bekannt gegeben:

I.
Bei der am 25. Mai 2014 stattfindenden Wahl des Gemeinderats in 
Gumbsheim sind 12 Ratsmitglieder zu wählen.

II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen 
höchstens 24 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Gemeinderats kann 
dieselbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal auf-
geführt werden. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 25 
zum Gemeinderat wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein 
(Unterstützungsunterschriften).
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschrif-
ten, soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 
Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils 
nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden.

III.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die 
Unterstützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. Unter-
stützungsunterschriften können mit dem Wahlvorschlag oder 
auf gesonderten amtlichen Formblättern geleistet werden. Nach 
Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können Unterstüt-
zungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.
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IV.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anla-
gen versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig ein-
gereicht werden. Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats 
sind bei dem Gemeindewahlleiter
in 55597 Gumbsheim, Dorfgemeinschaftshaus, Wöllsteiner Straße 
6, Herr Ludwig Jung
oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung
in 55597 Wöllstein, Bahnhofstraße 10, Zimmer E.04, Herr Castor, 
einzureichen.
Wahlvorschläge für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermei-
sters sind bei dem Wahlleiter für die Wahl der Bürgermeisterin/des 
Bürgermeisters
in 55597 Gumbsheim, Dorfgemeinschaftshaus, Wöllsteiner Straße 
6, Herr Ludwig Jung
oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung
in 55597 Wöllstein, Bahnhofstraße 10, Zimmer E.04, Herr Castor, 
einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 7. April 2014, 18 Uhr
ab.

V.
Die Verbindung der Wahlvorschläge verschiedener Parteien und 
Wählergruppen muss dem Gemeindewahlleiter gegenüber späte-
stens

am Freitag, dem 2. Mai 2014, 18 Uhr,
schriftlich durch die Vertrauenspersonen der jeweiligen Wahlvor-
schläge erklärt werden. Der Listenverbindung muss die Mehrheit der 
Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der einzelnen Wahlvorschläge 
schriftlich zustimmen; bei Wahlvorschlägen nach § 16 Abs. 3 KWG 
genügt die schriftliche Zustimmung der Vertrauenspersonen.

Gumbsheim, den 6. Februar 2014
Ludwig Jung

siefersheim
ortsbürgermeister volker hintze
Borngasse 1, 55599 Siefersheim, 
Tel. 06703/1536, E-Mail: info@siefersheim.de
Sprechstunden: Dienstag u. Donnerstag 18.00 - 19.30 Uhr
www.siefersheim.de

amtliche Bekanntmachungen

Aufforderung zur Räumung einer Grabstätte 
auf dem Friedhof Siefersheim

Das Nutzungsrecht an der Grabstätte Teil I Abteilung B Reihe 1 
Nr. 7 (Verstorbener: Wirth, Jakob) auf dem Friedhof Siefersheim 
ist abgelaufen. Die bisher Nutzungsberechtigten werden aufgefor-
dert, das Grab bis spätestens 30.06.2014 abzuräumen. Das heißt, 
jeglichen Bewuchs zu entfernen, vorhandene Grabsteine und Gra-
beinfassungen mit Fundamenten zu entfernen und die Grabflä-
che einzuebnen. Sollte das Grab bis zum genannten Termin nicht 
abgeräumt sein, erfolgt die Räumung durch die Ortsgemeinde 
Siefersheim auf Kosten der Nutzungsberechtigten.

Wöllstein, den 13.03.2014
Im Auftrag der Ortsgemeinde Siefersheim

Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein
Friedhofsverwaltung

Wasserversorgung im Gartengebiet  
„Wehrbörder“ in Siefersheim

Die Wasserversorgung im Gartengebiet „Wehrbörder“ am Sams-
tag, dem 5. April 2014 in Betrieb genommen. Herr Erwin Wald-
mann wird zu diesem Zeitpunkt die Wasserzähler einbauen.
Wir bitten Sie daher, die Gärten offen zu halten.

Wöllstein, den 17.03.2014
Wasserwerk der VG Wöllstein

Öffentliche Bekanntmachung der Eröff-
nungsbilanz der Ortsgemeinde Siefersheim

gemäß § 114 GemO Abs. 2 (Gemeindeordnung)
Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 11. März 2014 nach 
Prüfung, die Eröffnungsbilanz der Ortsgemeinde Siefersheim zum 
01.01.2009 mit der festgestellten Bilanzsumme von 5.566.312,33 
€ beschlossen.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 gliedert sich wie folgt:
Aktiva:
1. Anlagenvermögen
1.1 Immaterielles Vermögensgegenstände   71.223,97 €
1.2 Sachanlagen   5.152.650,20 €
1.3 Finanzanlagen   0,00 €
2. Umlaufvermögen
2.1 Vorräte   189.049,88 €
2.2 Forderungen   153.388,28 € 
2.3 Wertpapiere   0,00 €
3. Ausgleichsposten für latente Steuern   0,00 €
4. Rechnungsabgrenzungsposten  0,00 €
Bilanzsumme   5.566.312,33 €
Passiva:
1. Eigenkapital   2.783.782,27 €
2. Sonderposten   2.260.736,74 €
3. Rückstellungen   61.249,77 €
4. Verbindlichkeiten   460.543,55 €
5. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00 €
Bilanzsumme   5.566.312,33 €
Die Eröffnungsbilanz mit dem Eröffnungsbilanzbericht liegt in der 
Zeit vom 7. April bis 17. April 2014 während der allgemeinen Dienst-
stunden im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung 
Wöllstein, Bahnhofstraße 10. Zimmer 1.08 öffentlich aus.

Wöllstein, den 18.03.2014
gez. Hintze, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters 
über die Einreichung von Wahlvorschlägen
für die Wahl des Gemeinderats sowie für die Wahl 

der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters
Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 23. Januar 
2014 über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommu-
nalwahlen wird Folgendes bekannt gegeben:

I.
Bei der am 25. Mai 2014 stattfindenden Wahl des Gemeinderats in 
Siefersheim sind 16 Ratsmitglieder zu wählen.

II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen 
höchstens 32 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Gemeinderats kann 
dieselbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal auf-
geführt werden. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 30 
zum Gemeinderat wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein 
(Unterstützungsunterschriften).
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschrif-
ten, soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 
Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils 
nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden.

III.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die 
Unterstützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. Unter-
stützungsunterschriften können mit dem Wahlvorschlag oder 
auf gesonderten amtlichen Formblättern geleistet werden. Nach 
Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können Unterstüt-
zungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.

IV.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anla-
gen versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig ein-
gereicht werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats sind bei dem 
Gemeindewahlleiter
in 55599 Siefersheim, Rathaus, Borngasse 1, Herr Volker Hintze
oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung
in 55597 Wöllstein, Bahnhofstraße 10, Zimmer E.04, Herr Castor, 
einzureichen.
Wahlvorschläge für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermei-
sters sind bei dem Wahlleiter für die Wahl der Bürgermeisterin/des 
Bürgermeisters
in 55599 Siefersheim, Rathaus, Borngasse 1, Herr Volker Hintze
oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung
in 55597 Wöllstein, Bahnhofstraße 10, Zimmer E.04, Herr Castor, 
einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 7. April 2014, 18 Uhr,
ab.
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V.
Die Verbindung der Wahlvorschläge verschiedener Parteien und 
Wählergruppen muss dem Gemeindewahlleiter gegenüber späte-
stens

am Freitag, dem 2. Mai 2014, 18 Uhr,
schriftlich durch die Vertrauenspersonen der jeweiligen Wahlvor-
schläge erklärt werden. Der Listenverbindung muss die Mehrheit 
der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der einzelnen Wahl-
vorschläge schriftlich zustimmen; bei Wahlvorschlägen nach § 16 
Abs. 3 KWG genügt die schriftliche Zustimmung der Vertrauens-
personen.

Siefersheim, den 6. Februar 2014
Volker Hintze

Nichtamtliche Mitteilungen

Die Jagdgenossenschaft  
Siefersheim informiert:

Unbeaufsichtigtes Laufenlassen von Hunden
Es liegt nicht in der Absicht der Jagdgenossenschaft Siefersheim 
das gesetzlich garantierte Betretungsrecht der Feldflur einzu-
schränken oder Vorschriften über die Art und Weise der Hunde-
haltung zu machen. Dennoch erlauben wir uns zur Vermeidung 
etwaiger Rechtsnachteile die Hundehalter auf folgendes hinzu 
weisen: Gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 11 Landesjagdgesetz handelt ord-
nungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig Hunde unbeaufsich-
tigt in einem Jagdbezirk laufen lässt. Die Ordnungswidrigkeit kann 
mit einer Geldbuße bis zu 5.000.- EUR geahndet werden.
Der Jagdausübungsberechtigte ist gemäß § 30 Abs. 1 NR. 2 Lan-
desjagdgesetz befugt, Hunde, die Wild aufsuchen oder verfolgen 
und im Jagdbezirk außerhalb der Einwirkung ihres Führers ange-
troffen werden, zu töten.
In unserer Kulturlandschaft findet das Wild nur noch einen sehr 
begrenzten Lebensraum vor. Dabei ist es besonders wichtig, dass 
alle vermeidbaren Störungen unterbleiben. Durch freilaufende 
Hunde ist das Wild in besonderer Weise gefährdet.
Aus den geschilderten Gründen bitten wir Sie, künftig ein unbe-
aufsichtigtes Laufenlassen Ihres Hundes zu verhindern. Damit 
können auch Sie einen Beitrag zum Naturschutz leisten.

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Siefersheim

stein-bockenheim
ortsbürgermeister siegbert Mees
Bachgasse 15, 55599 Stein-Bockenheim, 
Tel. 06703/3307, E-Mail: Info@stein-bockenheim.de
Sprechstunde: mittwochs 18.30 bis 20.00 Uhr
www.stein-bockenheim.de

amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters 
über die Einreichung von Wahlvorschlägen
für die Wahl des Gemeinderats sowie für die Wahl 

der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters
Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 23. Januar 
2014 über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommu-
nalwahlen wird Folgendes bekannt gegeben:

I.
Bei der am 25. Mai 2014 stattfindenden Wahl des Gemeinderats in 
Stein Bockenheim sind 12 Ratsmitglieder zu wählen.

II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen 
höchstens 24 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Gemeinderats kann 
dieselbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal auf-
geführt werden. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 25 
zum Gemeinderat wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein 
(Unterstützungsunterschriften).
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschrif-
ten, soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 
Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils 
nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden.

III.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die 
Unterstützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. Unter-
stützungsunterschriften können mit dem Wahlvorschlag oder 
auf gesonderten amtlichen Formblättern geleistet werden. Nach 
Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können Unterstüt-
zungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.

IV.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anla-
gen versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig ein-
gereicht werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats sind bei dem 
Gemeindewahlleiter
in 55599 Stein-Bockenheim, Rathaus, Bachgasse 15, Herr Sieg-
bert Mees
oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung
in 55597 Wöllstein, Bahnhofstraße 10, Zimmer E.04, Herr Castor, 
einzureichen.
Wahlvorschläge für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermei-
sters sind bei dem Wahlleiter für die Wahl der Bürgermeisterin/des 
Bürgermeisters
in 55599 Stein-Bockenheim, Rathaus, Bachgasse 15, Herr Sieg-
bert Mees
oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung
in 55597 Wöllstein, Bahnhofstraße 10, Zimmer E.04, Herr Castor, 
einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 7. April 2014, 18 Uhr,
ab.

V.
Die Verbindung der Wahlvorschläge verschiedener Parteien und 
Wählergruppen muss dem Gemeindewahlleiter gegenüber späte-
stens

am Freitag, dem 2. Mai 2014, 18 Uhr,
schriftlich durch die Vertrauenspersonen der jeweiligen Wahlvor-
schläge erklärt werden. Der Listenverbindung muss die Mehrheit 
der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der einzelnen Wahl-
vorschläge schriftlich zustimmen; bei Wahlvorschlägen nach § 16 
Abs. 3 KWG genügt die schriftliche Zustimmung der Vertrauens-
personen.

Stein-Bockenheim, 6. Februar 2014
Siegbert Mees

Wendelsheim
ortsbürgermeister hans-ludwig Kilian
Unterwendelsheim 66, 55234 Wendelsheim,
Tel. 06734/359 oder 06734/8655 (privat)
Fax 06734/915940, E-Mail: h-l.kilian@t-online.de
Sprechstunde: mittwochs 17.30 bis 19.00 Uhr
www.wendelsheim-rheinhessen.de

amtliche Bekanntmachungen

Jagdgenossenschaft Wendelsheim
Einladung zur Generalversammlung der Jagdgenossenschaft 
Wendelsheim am Mittwoch, den 9. April 2014, um 20.00 Uhr in 
der Gaststätte „Zum Täubchen“.
Tagesordnungspunkte:
1.  Begrüßung
2.  Totenehrung
3.  Rechenschaftsbericht
4.  Kassenbericht
5.  Bericht der Kassenprüfer
6.  Entlastung des Vorstandes
7.  Bestimmung von Kassenprüfer
8.  Ergänzungswahl
9.  Verwendung der Jagdpacht
10. Verschiedenes
Wir machen unsere Mitglieder darauf aufmerksam, dass die Ver-
sammlung um 20.00 Uhr, unabhängig von der Zahl der anwe-
senden Grundstückseigentümer, beschlussfähig ist.
Wir bitten alle Mitglieder um pünktliches Erscheinen.
Jedes Mitglied ist berechtigt bis zu drei Vollmachten mitzubringen.
Das Jagdkataster liegt in der Zeit vom 30. März 2014 bis zum 8. 
April 2014 beim Jagdvorsteher zur Einsicht offen.
Anträge zur Tagesordnung können bis zum 8. April 2014 schrift-
lich beim Jagdvorsteher eingereicht werden. Vor Beginn der Ver-
sammlung werden keine Anträge mehr angenommen.

Der Jagdvorstand
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Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters 
über die Einreichung von Wahlvorschlägen
für die Wahl des Gemeinderats sowie für die Wahl 

der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters
Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 23. Januar 
2014 über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommu-
nalwahlen wird Folgendes bekannt gegeben:

I.
Bei der am 25. Mai 2014 stattfindenden Wahl des Gemeinderats in 
Wendelsheim sind 16 Ratsmitglieder zu wählen.

II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen 
höchstens 32 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Gemeinderats kann 
dieselbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal auf-
geführt werden. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 30 
zum Gemeinderat wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein 
(Unterstützungsunterschriften).
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschrif-
ten, soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 
Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils 
nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden.

III.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die 
Unterstützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. Unter-
stützungsunterschriften können mit dem Wahlvorschlag oder 
auf gesonderten amtlichen Formblättern geleistet werden. Nach 
Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können Unterstüt-
zungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.

IV.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anla-
gen versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig ein-
gereicht werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats sind bei dem 
Gemeindewahlleiter
in 55234 Wendelsheim, Rathaus, Unterwendelsheim 66, Herr 
Hans-Ludwig Kilian
oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung
in 55597 Wöllstein, Bahnhofstraße 10, Zimmer E.04, Herr Castor, 
einzureichen.
Wahlvorschläge für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermei-
sters sind bei dem Wahlleiter für die Wahl der Bürgermeisterin/des 
Bürgermeisters
in 55234 Wendelsheim, Rathaus, Unterwendelsheim 66, Herr 
Hans-Ludwig Kilian
oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung
in 55597 Wöllstein, Bahnhofstraße 10, Zimmer E.04, Herr Castor, 
einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 7. April 2014, 18 Uhr,
ab.

V.
Die Verbindung der Wahlvorschläge verschiedener Parteien und 
Wählergruppen muss dem Gemeindewahlleiter gegenüber späte-
stens

am Freitag, dem 2. Mai 2014 , 18 Uhr,
schriftlich durch die Vertrauenspersonen der jeweiligen Wahlvor-
schläge erklärt werden. Der Listenverbindung muss die Mehrheit der 
Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der einzelnen Wahlvorschläge 
schriftlich zustimmen; bei Wahlvorschlägen nach § 16 Abs. 3 KWG 
genügt die schriftliche Zustimmung der Vertrauenspersonen.

Wendelsheim, den 6. Februar 2014
Hans Ludwig Kilian

Nichtamtliche Mitteilungen

50-jähriges Bestehen der Freundschaft  
mit Wendelsheim / Rottenburg

Liebe Wendelsheimer Bürgerinnen und Bürger,
Vor 50 Jahren kam das erste Treffen der beiden Gemeinden Wen-
delsheim / Rottenburg und Wendelsheim / Rhh. zustande. Diese 
Begegnung war der Beginn einer schönen, bis heute noch beste-
henden Freundschaft zwischen beiden Gemeinden. Zahlreiche, 
gegenseitige Besuche in den vergangenen Jahren sind Zeuge 
dafür.

50 Jahre Freundschaft soll bzw. muss gefeiert werden!
Aus diesem Grund und nach eingehender Diskussion zwischen 
Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher wurde festgelegt, dieses 
Ereignis in Wendelsheim / Rottenburg zu feiern. Alle Bürgerinnen 
und Bürger der Ortsgemeinde Wendelsheim / Rhh. sind herzlich 
eingeladen an den Feierlichkeiten, welche in der Zeit vom 19. Bis 
21. Juni stattfinden, teilzunehmen.
Am 19. und 20. Juni werden die Schlepperfreunde Wendelsheim 
/ Rottenburg ein Oldtimer-Treffen veranstalten, an welchem auch 
Schlepperfreunde und Motorradfahrer aus unserem Wendelsheim 
teilnehmen.
Die offizielle Feier ist am Samstag, 21. Juni 2014.
Zu dieser Feier werden wir dann gemeinsam mit dem Bus bzw. 
bei Bedarf mit mehreren Bussen hinfahren. Die Kosten dafür trägt 
selbstverständlich die Ortsgemeinde, in der Hoffnung auf zahl-
reiche Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und der Ortsver-
eine.
Geplante Abfahrt 09.00 Uhr, geplante Rückfahrt: 22.00 Uhr
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Vereinsvorsitzende,
bitte notieren Sie diesen Termin in Ihrem Terminkalender; die 
Ortsgemeinde freut sich auf zahlreiche Anmeldungen!

Herzlichst
Ortsgemeinde Wendelsheim

Ihr Ortsbürgermeister H.-L. Kilian

Zur Anmeldung benutzen Sie bitte nachstehend aufge-
führtes Formular
Anmeldung zur Fahrt nach Wendelsheim Rottenburg am 
Samstag, 21. Juni 2014, 09.00 Uhr

 

Name

.........................................................................................................

Anzahl Personen

.........................................................................................................

Anschrift

.........................................................................................................

Tel.Nr.

.........................................................................................................

Unterschrift

Bitte Formular ausschneiden und in Briefkasten am Rathaus 
oder beim Ortsbürgermeister einwerfen.

✂

✂

Wöllstein
ortsbürgermeisterin lucia Müller
Ernst-Ludwig-Straße 22, 55597 Wöllstein
Tel. 06703/960091, Fax 06703/960092
E-Mail: gemeinde@woellstein.de
Sprechstunden: dienstags und mittwochs 08.00 - 09.00 Uhr
Donnerstag 17.00 bis 18.30 Uhr und nach Vereinbarung
www.gemeinde-woellstein.de

amtliche Bekanntmachungen

Vorläufige Besitzeinweisung
§ 65 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Dienstleistungszentrum Bad Kreuznach,
Ländlicher Raum (DLR) 18.03.2014
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück Rüdesheimer Str. 60-68
Flurbereinigungs- und 55545 Bad Kreuznach
Siedlungsbehörde - Telefon: 0671/820-532
Flurbereinigungsverfahren Telefax: 0671/820-500
Badenheim-Galgenberg Email: dlr-rnh@dlr.rlp.de
Projekt II Internet: www.dlr-rnh.rlp.de
Az.: 91270-HA10.3
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I. Anordnung
Mit Wirkung vom 12.04.2014 werden die Beteiligten in den Besitz 
der neuen Grundstücke (Abfindungsgrundstücke) eingewiesen.
Mit oben genanntem Zeitpunkt gehen der Besitz und die Nutzung 
der neuen Grundstücke auf die in diesem Nachweis des neuen 
Bestandes genannten Empfänger über.
Mit der Ladung zur Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes und 
zum Anhörungstermin über den Inhalt des Flurbereinigungsplanes 
erhielt jeder Teilnehmer den Nachweis des neuen Bestandes als 
Auszug aus dem Flurbereinigungsplan und eine Übersichtskarte.
II. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung der vorläufigen Besitzeinweisung nach § 
80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), 
wird angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen sie 
keine aufschiebende Wirkung haben.
III. Hinweise
1. Allgemeine Hinweise
Die Erzeugnisse der neuen Grundstücke treten in rechtlicher 
Beziehung an die Stelle der Erzeugnisse der alten Grundstücke. 
Soweit an Erzeugnissen oder sonstigen Bestandteilen beson-
dere Rechtsverhältnisse bestehen können, gilt der Empfänger als 
Eigentümer der neuen Grundstücke.
Anträge auf Beteiligung von Nießbrauchern an den dem Eigentü-
mer zur Last fallenden Beiträgen, auf Erhöhung oder Minderung 
des Pachtzinses oder auf Regelung des Pachtverhältnisses (§§ 
69 und 70 FlurbG) sind - soweit sich die Beteiligten nicht einigen 
können - gemäß § 71 FlurbG spätestens 3 Monate nach Erlass 
dieser Anordnung beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
(DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück zu stellen.
Die nach § 34 FlurbG festgesetzten zeitweiligen Einschrän-
kungen des Eigentums bleiben bis zur Unanfechtbarkeit des 
Flurbereinigungsplanes bestehen. Deshalb dürfen auch weiterhin 
Änderungen der Nutzungsart, die über den Rahmen eines ord-
nungsgemäßen Wirtschaftsbetriebes hinausgehen (z.B. Besei-
tigung bzw. Neuanlage von Obstbaumanlagen, Errichtung oder 
Veränderung von Bauwerken und Einfriedungen sowie Besei-
tigung von Bäumen, Beerensträuchern, Hecken usw.) nur mit 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde vorgenommen werden.
Die rechtlichen Wirkungen dieser vorläufigen Besitzeinweisung 
enden mit der Ausführung des Flurbereinigungsplanes (§ 66 Abs. 
3 FlurbG).
Durch die vorläufige Besitzeinweisung wird Widersprüchen, die 
von den Beteiligten bei der Vorlage des Flurbereinigungsplanes 
bzw. dessen Nachträge, insbesondere gegen die zugeteilten 
Abfindungsgrundstücke, erhoben worden sind oder werden, nicht 
vorgegriffen. Änderungen des Flurbereinigungsplanes sind unbe-
schadet dieser Anordnung nach wie vor möglich.
2. Erläuterung der neuen Feldeinteilung
Die neue Feldeinteilung wird den Beteiligten im Zuge der Bekannt-
gabe des Flurbereinigungsplanes erläutert. Anträge auf örtliche 
Einweisung in die neue Feldeinteilung können beim Dienstlei-
stungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Huns-
rück gestellt werden.
Begründung
1. Sachverhalt
Durch die vorläufige Besitzeinweisung soll den Beteiligten die 
Möglichkeit gegeben werden, die neuen Grundstücke schnellst-
möglich in Besitz, Nutzung und Verwaltung zu übernehmen. Ein 
Nutzungswechsel ist nur entsprechend dem jahreszeitlichen 
Bewirtschaftungsablauf möglich.
Durch diese Anordnung sollen die Beteiligten alsbald in den vollen 
Genuss der Vorteile des Flurbereinigungsverfahrens in ihren 
Weinbergen gebracht werden. Insbesondere soll ihnen das zeit-
gerechte Setzen der Pfropfreben auf den neuen Grundstücken im 
Frühjahr 2014 ermöglicht werden.
2. Gründe
2.1 Formelle Gründe
Die vorläufige Besitzeinweisung wird vom DLR Rheinhes-
sen-Nahe-Hunsrück als zuständige Flurbereinigungsbehörde 
gemäß § 65 Abs. 2 des FlurbG angeordnet.
Die Anhörung des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft ist 
erfolgt.
Die formellen Voraussetzungen des § 65 FlurbG zur Anordnung 
der vorläufigen Besitzeinweisung liegen vor.
2.2 Materielle Gründe
Die Grenzen der von der vorläufigen Besitzeinweisung erfassten 
neuen Grundstücke (Abfindungsgrundstücke) sind in die Örtlich-
keit übertragen.
Endgültige Nachweise für Fläche und Wert der neuen Grund-
stücke liegen vor sowie das Verhältnis der Abfindungen zu dem 
von jedem Beteiligten Eingebrachten steht fest.

Der Anhörungstermin zum Flurbereinigungsplan nach § 59 FlurbG 
findet am 28.03.2014 statt.
Die materiellen Voraussetzungen des § 65 FlurbG zur Anordnung 
der vorläufigen Besitzeinweisung liegen vor.
2.3 Gründe für die sofortige Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieser Anordnung liegt im überwiegenden 
Interesse der Beteiligten des Verfahrens. Die aufschiebende Wir-
kung des Rechtsbehelfs hätte bei der örtlichen Verflechtung zahl-
reicher Altparzellen und Abfindungsgrundstücke zur Folge, dass 
viele Beteiligte ihre Landabfindung zu dem vorgesehenen Zeit-
punkt nicht in Besitz nehmen könnten. Sie sollten möglichst bald 
die Vorteile der Besitzzusammenlegung ausnutzen und die erfor-
derlichen betrieblichen Umstellungen einleiten können. Die Verzö-
gerung der Besitzübernahme hätte deshalb erhebliche Nachteile 
für die Beteiligten zur Folge. Die sofortige Vollziehung liegt aber 
auch im öffentlichen Interesse, da der Allgemeinheit im Hinblick 
auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirt-
schaftlichen Betriebe und wegen der in die Flurbereinigung inves-
tierten erheblichen öffentlichen Mittel daran gelegen ist, die Ziele 
des Verfahrens möglichst bald herbeizuführen.
Die Voraussetzungen des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der VwGO sind 
damit gegeben.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats ab dem 
ersten Tag der Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR)
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück

Rüdesheimer Straße 60-68, 55545 Bad Kreuznach oder
Dienstsitz Oppenheim, Wormser Str. 111, 55276 Oppenheim, 

oder
Dienstsitz Simmern, Schloßplatz 10, 55469 Simmern,

oder bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD),
- Obere Flurbereinigungsbehörde -
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier,

einzulegen.
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches ist die Wider-
spruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor dem 
Ablauf der Frist bei einer der oben genannten Behörden einge-
gangen ist.
Hinweis: Der Widerspruch kann nicht per E-Mail eingelegt werden.

Im Auftrag
gez. Frank Schmelzer

(Gruppenleiter)

Einladung Ortsgemeinderatssitzung
Ortsgemeinde Wöllstein 19. März 2014

Die 45. Sitzung des Ortsgemeinderates Wöllstein der laufenden 
Legislaturperiode findet am Dienstag, den 25. März 2014 um 
19.00 Uhr im Seniorenraum des Gemeindezentrums, Great-Bar-
ford-Straße 11 in Wöllstein statt.
Tagesordnung
I. Öffentlicher Teil
TOP 1  Einwohnerfragestunde gem. § 16 a GemO
TOP 2 Ausgleichsmaßnahme B-Plan „Auf der Kissel/Eckels-

heimer Straße II“;
 Ausbesserung bzw. teilweise Erneuerung des zweirei-

higen Pflanzstreifens;
 Beratung und Beschlussfassung
TOP 3  Feldweg zum Wasserturm;
 Information über Eilentscheidung zur Auftragsvergabe 

der Bauarbeiten;
 Zustimmung zur Eilentscheidung
TOP 4  Verwendung von Finanzmitteln für den Wirtschafts-

wegebau;
 Beratung und Beschlussfassung
TOP 5  Neuvergabe der Grabbereitung auf dem Wöllsteiner 

Friedhof;
 Beratung und Beschlussfassung
TOP 6  Friedhofsangelegenheiten;
 Vergabe von Planungsleistungen;
 Beratung und Beschlussfassung
TOP 7  Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge;
 Erhebung von Ausbaubeiträgen im Ausbauprogramm 

2014-2016;
 Beratung und Beschlussfassung
TOP 8  Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigen; Antrag 

der SPD-Fraktion;
 Festlegung von Standorten;
 Beratung und Beschlussfassung
TOP 9  Mitteilungen und Anfragen
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II. Nichtöffentlicher Teil
TOP 10  Bauangelegenheiten;
 Beratung und Beschlussfassung
TOP 11  Grundstücksangelegenheiten
 Beratung und Beschlussfassung
TOP 12  Vereinsförderung;
 Beratung und Beschlussfassung
TOP 13  Personalangelegenheiten;
 Information
TOP 13  Mitteilungen und Anfragen

Lucia Müller, Ortsbürgermeisterin

Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters 
über die Einreichung von Wahlvorschlägen
für die Wahl des Gemeinderats sowie für die Wahl 

der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters
Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 23. Januar 
2014 über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommu-
nalwahlen wird Folgendes bekannt gegeben:

I.
Bei der am 25. Mai 2014 stattfindenden Wahl des Gemeinderats in 
Wöllstein sind 20 Ratsmitglieder zu wählen.

II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen 
höchstens 40 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. 
Für die Wahl des Gemeinderats kann dieselbe Bewerberin 
oder derselbe Bewerber bis zu dreimal aufgeführt werden. Die 
Wahlvorschläge müssen von mindestens 40 zum Gemeinderat 
wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein (Unterstützungs-
unterschriften).
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschrif-
ten, soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 
Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. 
Für jede Wahl darf jeweils nur ein Wahlvorschlag unterschrieben 
werden.

III.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die 
Unterstützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. Unter-
stützungsunterschriften können mit dem Wahlvorschlag oder 
auf gesonderten amtlichen Formblättern geleistet werden. Nach 
Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können Unterstüt-
zungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.

IV.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anla-
gen versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig ein-
gereicht werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats sind bei dem 
Gemeindewahlleiter
in 55597 Wöllstein, Rathaus, Ernst-Ludwig-Straße 22, Frau Lucia 
Müller
oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung
in 55597 Wöllstein, Bahnhofstraße 10, Zimmer E.04, Herr Castor, 
einzureichen.
Wahlvorschläge für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermei-
sters sind bei dem Wahlleiter für die Wahl der Bürgermeisterin/des 
Bürgermeisters
in 55597 Wöllstein, Rathaus, Ernst-Ludwig-Straße 22, Frau Lucia 
Müller
oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung
in 55597 Wöllstein, Bahnhofstraße 10, Zimmer E.04, Herr Castor, 
einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 7. April 2014, 18 Uhr,
ab.

V.
Die Verbindung der Wahlvorschläge verschiedener Parteien und 
Wählergruppen muss dem Gemeindewahlleiter gegenüber späte-
stens

am Freitag, dem 2. Mai 2014, 18 Uhr,
schriftlich durch die Vertrauenspersonen der jeweiligen Wahlvor-
schläge erklärt werden. Der Listenverbindung muss die Mehrheit 
der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der einzelnen Wahl-
vorschläge schriftlich zustimmen; bei Wahlvorschlägen nach § 16 
Abs. 3 KWG genügt die schriftliche Zustimmung der Vertrauens-
personen.

Wöllstein, den 6. Februar 2014
Lucia Müller

Nichtamtliche Mitteilungen

Der Dreck muss weg
„Der Dreck muss weg!“ - unter diesem Motto waren Vereine 
und Privatpersonen am Samstag zum Gemeindezentrum gekom-
men und sind damit dem Aufruf der Ortsgemeinde Wöllstein zum 
„Umwelttag“ gefolgt.
Gemeinsam wurde die Wöllsteiner Gemarkung durchkämmt und 
viel Dreck und Unrat eingesammelt. Eine große Mannschaft von 
89 Mädchen, Jungen, Männern und Frauen waren unterwegs und 
haben eifrig aufgesammelt was Umweltsünder weggeworfen hat-
ten. Immer wieder gab es Kopfschütteln über so viel Unverstand: 
Warum landen z.B. gelbe Säcke am Wanderparkplatz und nicht 
im Wertstoffhof? Teppiche im Wald statt beim Sperrmüll? Ob alte 
Schlafsäcke, volle „gelbe Säcke“, Unmengen von Glasflaschen, 
Reifen und vieles mehr, all das wurde gefunden, eingesammelt 
und aufgeladen. Große Container hatte der Abfallversorgungsbe-
trieb der Kreisverwaltung Alzey-Worms bereit gestellt, damit eine 
ordnungsgemäße Entsorgung stattfinden konnte.
Folgende Vereine haben an der Aktion 2014 teilgenommen:
Pfadfinder, VFN Gewässerfreunde Wöllstein, Freiwillige Feuer-
wehr Wöllstein, TuS Wöllstein, Schäferhundeverein, Schützenge-
sellschaft, Förderverein Wöllsteiner Schulen, CDU,
SPD, Die Grünen
und weitere Bürgerinnen und Bürger von Wöllstein. Ihnen allen ein 
herzliches „Dankeschön“ für Ihren Einsatz!
Im „Innendienst“ haben uns unterstützt und die fleißigen Helfer 
und Helferinnen mit leckerem Essen versorgt: Landfrauenverein 
und Seniorenclub. Und in der Küche das Kochteam mit Sigrid 
Bednorz, Anka Schnabel und Anja Reinert-Henn.
Das Bauhofteam mit Ingo Hendricks und Frank Laue war ebenfalls 
mit dabei.
Besonderen Dank an die, die ihre Fahrzeuge zur Verfügung gestellt 
und uns damit sehr unterstützt haben. Herzlichen Dank!
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Ferienspiele
„Hokuspokus und Simsalabim“ 

„Zauberhafte“ Osterferienspiele der Ortsgemeinde 
Wöllstein 

- Ferienpassverkauf ab 24. März 2014
Liebe Kinder, liebe Eltern,
wer gerne einmal in die Rolle eines Zauberers oder einer Hexe 
schlüpfen möchte, ist bei unseren Ferienspielen genau richtig.
Alle Wöllsteiner Kinder von 6 bis 12 Jahren, die Lust haben, 
Zauberticks zu erlernen und hinter die Kulissen der Zauberei zu 
schauen, sind zu unseren Ferienspielen vom 14. bis 17. April 
2014 herzlich eingeladen. Vorgestellt werden verblüffende Zau-
bertricks, die ihr dann nachmachen könnt und das Zubehör dazu 
stellt ihr natürlich auch selbst her. Ihr lernt nicht nur, wie der Trick 
funktioniert, sondern auch wie ihr ihn Euren Eltern und Freunden 
präsentieren könnt. Zylinder, Zauberhut, Zauberstab und Zaube-
rumhang sorgen außerdem für ein entsprechendes Outfit.

Frau Mann stellt euch bei einer Wanderung verschiedene (Zau-
ber-)Wildkräuter und deren heilsame Wirkung vor. Und der Zau-
berkünstler Marcus Emrich entführt euch mit seiner Show in die 
Welt eines zauberhaften Zirkus.
Am letzten Ferienspieletag steht ein Ausflug nach Wachenheim in 
den Kurpfalzpark auf dem Programm.
Mitmachen können bis zu 80 Schulkinder aus Wöllstein im Alter 
von 6 bis 12 Jahren. 
Die Ferienspiele finden täglich von 09.00 bis 15.00 Uhr und am 
Ausflugstag von 09.00 bis 16.00 Uhr statt. 
Es wird wieder eine Mittagsbetreuung mit einer warmen Mahlzeit 
angeboten. 
Das Mittagessen kostet nichts extra!
Die Ferienpässe gibt es ab Montag, den 24. März 2014, und zwar 
montags bis donnerstags von 08.00 bis 11.30 und donnerstags 
zusätzlich von 17.00 bis 18.30 Uhr im Gemeindebüro in der Ernst-
Ludwig-Straße 22. Ein Ferienpass kostet 10,00 Euro.
Auf eine magische Ferienspielzeit freut sich eure Veronika Goltz-
Eckhardt mit den Ferienspielehelfern und -helferinnen.

Wöllsteiner Termine im April
Di., 1. April 09.30 - 11.00 Uhr Pflegestützpunkt - Pflegeberatung

durch Frau K. Bock
Haus der Begegnung

Mi., 2. April 14.30 Uhr AWO-Seniorennachmittag Verbandsgemeindeverw.

Fr., 4. April Damenbasar Gemeindezentrum

Do., 10. April 14.30 Uhr Seniorenclub - Seniorennachmittag Remigiusheim

Mo.,  14. April -
Do.,  17. April 

Ferienspiele der Ortsgemeinde Wöllstein Gemeindezentrum

Mi., 23. April -
Sa. 26. April 

Ev. Kirchengemeinde - Kinderbibelwoche Ev. Gemeindehaus

Mi., 30. April 17.00 Uhr DRK - Blutspendetermin Gemeindezentrum

Wonsheim
ortsbürgermeister rudolf haas
Untergasse 5, 55599 Wonsheim, 
Tel. 06703/1219, E-Mail: wonsheim@woellstein.de
Sprechstunde: mittwochs 18.00 bis 20.00 Uhr
www.wonsheim.de

amtliche Bekanntmachungen

Hinweis an die Gartenbesitzer  
an der Dunzel:

Die Gartenwasserleitung wird angestellt
Die Gartenwasserleitung für die Gartengemeinschaften an der 
Dunzel werden aufgrund der schlechten Witterung erst am

Freitag, dem 28.03.2013
von Herrn Dieter Schön in Betrieb genommen.
Wir bitten alle Gartenbesitzer die Absperr- sowie Entleerungs-
hähne zu überprüfen.
Die Zapfhähne sind zu diesem Zeitpunkt geschlossen zu halten.
Wasserverluste gehen zu Lasten der Anschlussnehmer.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Wöllstein, den 18.03.2013
- Wasserwerk der VG Wöllstein -

Niederschrift
über die 26. Sitzung  

des Ortsgemeinderates Wonsheim
- Öffentlicher Teil -
Datum:  Donnerstag, dem 13. März 2014, 
 20.00 Uhr - 22.20 Uhr
Ort:  Rathaus
I. Anwesenheitsliste
Ortsbürgermeister:  Fraktion:
Haas, Rudolf  WG Haas
Beigeordnete:
1. Beig. Stumpf, Heinfried  WG Haas
2. Beig. Mann, Udo  WG Haas

Ratsmitglieder: 
Achenbach, Gernot  WG Haas
Böhmer, Heinz Adolf  WG Haas entschuldigt
Emrich, Karsten  WG Haas
Haupt, Wilhelm  SPD entschuldigt
Reinhardt, Friedrich  WG Haas
Roos, Angelika  WG Haas
Scheel, Sigrid  WG Haas
Schön, Boris  WG Haas
Stumpf, Otto  SPD 
Trautwein, Uwe  SPD
Weitere Anwesende:
Lang, Wolfgang  VGV Wöllstein 
 zugleich Schriftführer
Maurer, Michael  VGV Wöllstein   zu Top 2
II. Tagesordnung
Öffentlicher Teil
TOP 1  Einwohnerfragestunde gem. § 16 a GemO
TOP 2  Eröffnungsbilanz der Ortsgemeinde Wonsheim zum 01.01.2009
 2.1. Vorstellung der Bilanz mit dem Eröffnungsbericht
 2.2. Prüfbericht der Mittelrheinischen Treuhand
 2.3. Bericht des Rechnungsprüfungsausschuss über 

die Prüfung der Eröffnungsbilanz
 - Beratung und Beschluss -
TOP 3  Zaunanlage am Brunnen „Am Flutgraben“
 - Beratung und Beschluss -
TOP 4  Anbringung eines Kreuzes in der Aussegnungshalle 

auf dem Friedhof
 - Beratung und Beschluss -
TOP 5  Maststeckdosen an den Straßenleuchten am Rathaus
 - Beratung und Beschluss -
TOP 6  Internetauftritt der Ortsgemeinde
 - Beratung und Beschluss -
TOP 7  Schreddern des Gehölzrückschnitts am Friedhof
 - Beratung und Beschluss -
TOP 8  Benutzungsgebühren Gemeindehalle
 - Beratung und Beschluss -
TOP 9  Radweg „Eckelsheim-Wendelsheim§
  Ergänzung der Tagesordnung
 - Beratung und Beschluss -
TOP 10  Schützenverein (Satzungsänderung)  Ergänzung der 

Tagesordnung
 - Beratung und Beschluss -
TOP 11  Mitteilungen und Anfragen
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Ortsbürgermeister Haas eröffnet um 20.00 Uhr die Sitzung des 
Ortsgemeinderates und begrüßt alle Anwesenden inkl. eines 
Zuhörers. Zum Schriftführer wird Herrn Lang von der Verbands-
gemeindeverwaltung Wöllstein bestellt. Herr Haas stellt die ord-
nungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Rates 
fest. Einwände oder Ergänzungsvorschläge zur Tagesordnung 
werden seitens der Ratsmitglieder nicht vorgebracht. Ortsbürger-
meister Haas bittet um Ergänzung der Tagesordnung um die o.g. 
Tagesordnungspunkte 9 und 10. Der Gemeinderat beschließt die 
Erweiterung einstimmig (ohne Enthaltungen).
Anregungen zur Niederschrift über die letzte Sitzung des Ortsge-
meinderates vom 09.12.2013 werden nicht vorgebracht.
III. Tagesordnungspunkte
TOP 1   Einwohnerfragestunde gem. § 16 a GemO
Es liegt eine schriftliche Anfrage betreffend die Parksituation in 
der Heinrich-Bechtolsheimer-Str. vor. Die Angelegenheit wird in 
einer der nächsten Sitzungen als Tagesordnungspunkt behandelt. 
Von Seiten des Zuhörers werden keine Anfragen gestellt.
TOP 2  Eröffnungsbilanz der Ortsgemeinde Wonsheim 

zum 01.01.2009
 2.1. Vorstellung der Bilanz mit dem Eröffnungsbericht
 2.2. Prüfbericht der Mittelrheinischen Treuhand
 2.3. Bericht des Rechnungsprüfungsausschuss über 

die Prüfung der Eröffnungsbilanz
 - Beratung und Beschluss -
Ortsbürgermeister Haas übergibt das Wort zunächst an Herrn 
Maurer von der VGV Wöllstein. Da die ausführliche Vorstellung 
der Eröffnungsbilanz inkl. der Anlagen im Rechnungsprüfungs-
ausschuss, zu der auch alle Ratsmitglieder eingeladen waren, 
erfolgte, wurde heute eine zusammengefasste Version anhand 
einer Präsentation dargestellt.
Der Prüfbericht der Mittelrheinischen Treuhand, welcher den 
Ratsmitgliedern vorliegt, testiert eine ordnungsgemäße Aufstel-
lung der Eröffnungsbilanz, dessen Prüfung ohne Beanstandungen 
abgeschlossen werden konnte.
Der gewählte Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschuss, Boris 
Schön, berichtet von der Ausschusssitzung am 23.01.2014 und erläu-
tert, dass die Bilanzposten ausführlich besprochen und alle gestellten 
Fragen von der Verwaltung abschließend erläutert wurden.
Als Ergebnis hat der Rechnungsprüfungsausschuss einstim-
mig die Empfehlung ausgesprochen, die Eröffnungsbilanz vom 
Gemeinderat wie vorgelegt, beschließen zu lassen.
Beschlussantrag
Am 23. Januar 2014 fand eine Sitzung des Rechnungsprüfungs-
ausschusses statt, zu der auch die Mitglieder des Gemeinderats 
eingeladen waren.
Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat 
einstimmig, die geprüfte „Eröffnungsbilanz“ der Ortsgemeinde 
Wonsheim zum 01.01.2009 mit der festgestellten Bilanzsumme 
von 6.762.943,54 € zu beschließen.
Begründung:
Durch die Einführung der Kommunalen Doppik in Rheinland- 
Pfalz hatten die Gemeinden und Gemeindeverbände, gem. den 
gesetzlichen Bestimmungen des betreffenden Landesgesetzes 
zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 
02.03.2006, eine Eröffnungsbilanz, ausgewiesen in „Aktiva“ und 
„Passiva“, vorzulegen.
Die betreffende Eröffnungsbilanz wurde von der Finanzabtei-
lung der Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein erarbeitet und 
durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treu-
hand (MRT) geprüft. Dem Rechnungsprüfungsausschuss der 
Ortsgemeinde Wonsheim wurde am 23.01.2014 das Ergebnis der 
Prüfung vorgestellt.
Mit den Herren Maurer und Lang von der Finanzabteilung wurden 
die einzelnen Bilanzkonten gemeinschaftlich besprochen. Den 
Mitgliedern des Ausschusses lagen der Eröffnungsbilanzbericht 
sowie die dazugehörigen Belege und der Prüfbericht der Mittelr-
heinischen Treuhand vor. Der hierbei entstandene Klärungsbedarf 
sowie Änderungshinweise wurden schriftlich festgehalten, zur 
Bearbeitung der Verwaltung zugeleitet und von der Finanzabtei-
lung abgearbeitet.
Beschluss
Der Ortsgemeinderat Wonsheim beschließt einstimmig die vor-
gelegte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 samt Anlagen mit der 
Bilanzsumme von 6.762.943,54 €.
TOP 3  Zaunanlage am Brunnen „Am Flutgraben“
 - Beratung und Beschluss -
Ortsbürgermeister Haas erläutert dem Rat den Zustand der Zaun-
anlage am Brunnengelände „Am Flutgraben“ und gibt die Kosten-
schätzung der VG-Verwaltung bekannt. Diese beläuft sich auf rd. 
3.665,20 €.

Beschluss
Der Ortsgemeinderat Wonsheim beschließt einstimmig die Aus-
schreibung einer neuen Zaunanlage zu beauftragen.
TOP 4  Anbringung eines Kreuzes in der Aussegnungs-

halle auf dem Friedhof
 - Beratung und Beschluss -
Der Vorsitzende stellt dem Rat zwei Varianten (dunkles und helles 
Holz) eines Kreuzes vor, welche von Herrn Wolfgang Klöss für die 
Gemeinde angefertigt wurden.
Nach einem ausdrücklichen Danke an Herrn Klöss für die Anferti-
gung der Kreuze kamen die Ratsmitglieder übereinstimmend zum 
Ergebnis, dass das dunklere Kreuz in der Aussegnungshalle auf-
gehängt werden und das hellere Kreuz bei Veranstaltungen wie 
z.B. der Waldweihnacht zum Einsatz kommen soll.
TOP 5  Maststeckdosen an den Straßenleuchten am Rathaus
 - Beratung und Beschluss -
Ortsbürgermeister Haas erläuterte ein auf seine Anfrage hin erstell-
tes Angebot der EWR AG zur Installation zweier Maststeckdosen 
an den Straßenleuchten am Rathaus. Damit solle die jährliche 
Verkabelung in der Weihnachtszeit entfallen. Lt. Angebot würden 
die beiden Maststeckdosen inkl. Montage rd. 850 € kosten, wobei 
evtl. in Aussicht gestellt wurde, dass eine Steckdose kostenlos 
geliefert würde, da eine Steckdose aufgrund eines Umbaus am 
Rathaus seinerzeit abgeklemmt und nicht mehr funktionsfähig sei.
Hier entwickelte sich im Rat eine rege Diskussion hinsichtlich der 
Kosten sowie die Möglichkeit von Alternativen, wie z.B. Boden-
steckdosen, die auch bei späterem Austausch der Leuchten (eine 
Umrüstung auf LED-Leuchten ist in den nächsten Jahren sicher-
lich notwendig) weiterhin funktionsfähig sind.
Der Vorsitzende gibt weiterhin bekannt, dass 2 Straßenleuchten 
beschädigt wurden und nur ein Verursacher bekannt sei, so dass 
die Reparatur bzw. der Austausch einer Leuchte auf Kosten der 
Gemeinde durchgeführt werden muss.
Beschluss
Der Ortsgemeinderat Wonsheim beschließt einstimmig die 
Anschaffung von Maststeckdosen bis zur Aufstellung eines 
Beleuchtungskonzeptes in der Gemeinde zurückzustellen.
TOP 6  Internetauftritt der Ortsgemeinde
 - Beratung und Beschluss -
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Internetauftritt der 
Gemeinde im Herbst 2014 neu gestaltet werden muss, da der bis-
herige Betreuer erklärt hat, dass er dies in Zukunft nicht mehr lei-
sten kann. Auch soll die Gemeinde in Zukunft der Domaininhaber 
sein. Ein gemeinsames Konzept der Außendarstellung (Layout) 
soll evtl. in der nächsten Bürgermeisterdienstbesprechung ange-
sprochen werden.
Ratsmitglied Karsten Emrich regt in diesem Zusammenhang an, 
dass die gemeinde in Zukunft evtl. auch einen FACEBOOK-Auftritt 
überdenken sollte.
Beschluss
Der Ortsgemeinderat Wonsheim beschließt einstimmig die Über-
nahme der Domainrechte sowie die Neugestaltung des Interne-
tauftritts ab Herbst 2014.
TOP 7  Schreddern des Gehölzrückschnitts am Friedhof
 - Beratung und Beschluss -
Zum Schreddern des Gehölzrückschnitts hinter dem Friedhof liegt 
ein Angebot der Fa. Bernhard, Frei-Laubersheim, zu einem Stun-
denpreis von 265,00 € vor, so dass bei geschätzten 3 Std. ein 
Gesamtpreis von rd. 1.000,00 € zu erwarten ist.
Ratsmitglied Gernot Achenbach erklärt sich nach Rücksprache 
bei den übrigen Gemeinderatsmitgliedern bereit, das von der 
Gemeinde nicht benötigte Schreddermaterial abzunehmen.
Beschluss
Der Ortsgemeinderat Wonsheim beschließt bei 1 Enthaltung ein-
stimmig, das Gehölzrückschnittmaterial von der Fa. Bernhard, 
Frei-Laubersheim, zum Stundenpreis von 265,00 € schreddern zu 
lassen und gibt Ratsmitglied Gernot Achenbach die Erlaubnis, das 
von der Gemeinde nicht benötigte Material abzuholen.
TOP 8  Benutzungsgebühren Gemeindehalle
 - Beratung und Beschluss -
Der Vorsitzende verliest ein Schreiben von Frau Abele hinsichtlich 
eines Antrags auf Nutzung der Gemeindehalle zur Anbietung von 
ZUMBA-Kursen. Frau Abele ist zertifizierte ZUMBA-Trainerin und 
möchte außerhalb des Vereinssports gewerbliche Kurse (stunden-
weise) anbieten.
Zu diesem Thema entwickelt sich im Gemeinderat eine rege Dis-
kussion, wobei einmütig im Vordergrund stand, dass der Vereins-
sport und die Vermietung durch die Gemeinde im Vordergrund 
stehen bleiben müssen. Ortsbürgermeister Haas macht dann den 
Vorschlag, eine stundenweise Vermietung, max. aber 3 Std. von 
einem Stundenpreis von 20,00 €, also max. 60,00 €, einzuführen. 
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Bei einer Nutzung über 3 Std. ist automatisch der Ganztagessatz 
zu entrichten. Dies solle aber nur für eine gewerbliche Nutzung 
außerhalb von privaten Feierlichkeiten gelten.
Beschluss
Der Ortsgemeinderat Wonsheim beschließt bei 2 Enthaltungen, 2 
Nein-Stimmen und 6 Ja-Stimmen, die stundenweise gewerbliche 
Vermietung der Gemeindehalle für max. 3 Std. zu einem Stunden-
preis von 20,00 € (max. 60 €), danach ist der Ganztagespreis zu 
entrichten.
TOP 9  Radweg „Eckelsheim-Wendelsheim“ Ergänzung 

der Tagesordnung
 - Beratung und Beschluss -
Ortsbürgermeister Haas berichtet von dem Antrag auf vorzei-
tiger Bauerlaubnis des Radweges „Eckelsheim-Wendelsheim“ 
im Bereich der Gemarkung Wonsheim und dem gleichzeitigen 
Grunderwerb des Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch das 
LBM, von insgesamt 34 qm (Fl. 29 Nr. 50/1 und Fl. 31 Nr. 48/2 
und 49/2) zum Gesamtpreis von 56,90 €.
Die Ratsmitglieder zeigten sich erstaunt und brachten ihren 
Unmut über die schnelle sowie über die Art und Weise der Umset-
zung dieses Radweges im Vergleich zum Radweg „Siefersheim-
Wonsheim“ zu Ausdruck. Letzten Endes wolle man dieses Projekt 
aber nicht behindern.
Beschluss
Der Ortsgemeinderat Wonsheim einstimmig, die vorzeitige Bauer-
laubnis zu erteilen und die benötigten Flächen zum Verkehrswert 
zu veräußern.
TOP 10  Schützenverein (Satzungsänderung) Ergänzung 

der Tagesordnung
 - Beratung und Beschluss -
Ortsbürgermeister Haas berichtet, dass der Schützenverein 
Wonsheim auf Anregung des Registergerichtes die Satzungsrege-
lung „Auflösung“ nach § 23 zu Gunsten der Gemeinde neu regeln 
sollte.
Der neue Satzungstext besagt, dass bei Auflösung des Vereins 
das Vermögen an die Gemeinde fällt und diese das Vermögen 
innerhalb von 5 Jahren treuhänderisch verwalten und einer evtl. 
neuen schießsportlichen Vereinigung den Start ermöglichen soll. 
Nach Ablauf von 5 Jahren hat die Gemeinde das Vermögen unmit-
telbar und ausschließlich für gemeinnützige und mildtätige Zwe-
cke zu verwenden.
Beschluss
Der Ortsgemeinderat Wonsheim beschließt einstimmig, die für die 
Gemeinde positive Satzungsänderung zu befürworten.
TOP 11   Mitteilungen und Anfragen
Mitteilungen von Ortsbürgermeister Haas
1. Die Abrechnung der Gestaltung der Außenanlage „Kindergarten“ 

liegt vor. Die seinerzeit gemachte Zusage zur anteiligen Übernah-
me von max. Kosten in Höhe von 10.000,00 € ist mit rd. 857,12 € 
leicht überschritten. Der Kostenanteil der Gemeinde mit 5.083,31 
€ wird vom Rat zur Kenntnis genommen.

2. Der LBM teilt auf Anfrage mit, dass mit einem Ausbau der L409 im 
Bereich der Ortsdurchfahrt wegen Geldmangel in den nächsten 
Jahren trotz schwerwiegender Straßenschäden nicht zu rechnen 
sei.

3. Die Parksituation im Bereich der Obergasse ist ordnungsrechtlich 
korrekt, weshalb den anfragenden Anliegern keine anderslautende 
Nachricht gegeben werden konnte.

4. Die Radwegebeschilderung ist nach Aussage des Vg-Bürgermeis-
ter beauftragt.

5.  Die vorläufige Kreisumlage 2014 beträgt rd. 248.423,00 €.
6.  Die Einwohnerzahl der Gemeinde zum 31.12.2013 betrug 855 Per-

sonen.
7. Revierförster Berger teilt mit, dass die Einnahmen im Forstbereich 

entgegen der ursprünglichen Planung (966 €) mit einem Über-
schuss von rd. 3.249 € abschließen.

8. Die offizielle Einweihung des Prädikatswanderwegs „Hiwweltour 
Tiefenthaler Höhe“ findet am 18.05.2014 statt.

9. Der Carnevalsverein Wonsheim lädt die Ratsmitglieder zu seiner 
Jubiläumsfeier am 29.03.2014 ein.

10. In Ausführung des Wegenutzungsvertrags mit JUWI in Verbindung 
mit Ausgleichsmaßnahmen sind in der Gemeinde Baumpflanzun-
gen notwendig. Eine Fläche von ca. 650 qm steht zur Verfügung.

11. Die Sicherheitsinspektion und Wartung von Kinderspielplätzen ist 
in 2014 wieder erforderlich.

12. Die Gemeinde dankt der Initiative 55+ für die Anhebung des Pflas-
ters auf dem Friedhof.

13. Die Gemeinde dankt Herrn Peter Strunk für das Anstreichen der 
Garage auf dem Friedhof.

14. Die Gemeinde dankt Wolfgang Klöss für die Herrichtung der Trep-
pe auf dem Waldlehrpfad.

15. Die Allgemeine Blindensammlung findet in der Zeit vom 31.03. - 
09.04.2014 statt.

Anfragen von Ratsmitgliedern
1. Ratsmitglied Mann berichtet von neuen Schuttabladungen in der 

Gemarkung.
2. Ratsmitglied Roos meldet, dass verschiedene Rollläden in der 

Halle defekt seien; Ortsbürgermeister teilt mit, dass dies bereits 
behoben wurde.

3. Ratsmitglied Reinhardt fragt nach dem „Pfarrgarten-Plan“ bezüg-
lich der Parkplätze; Ortsbürgermeister Haas berichtet, dass die 
Planung nach den Geländegegebenheiten erfolgt sei.

4. Ratsmitglied Achenbach berichtet, dass die Sitzbänke am Brunnen-
platz defekt seien. Ortsbürgermeister Haas hat bereits den örtlichen 
Schreiner mit einer Begutachtung und Kostenschätzung beauftragt.

Nachdem keine Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt 
Ortsbürgermeister Haas um 22.20 Uhr den öffentlichen Teil der 
Sitzung.
Unterschriften:
(Haas, Vorsitzender)   (Lang, Schriftführer)
Niederschrift gefertigt am 18.03.2014

Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters 
über die Einreichung von Wahlvorschlägen
für die Wahl des Gemeinderats sowie für die Wahl 

der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters
Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 23. Januar 
2014 über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommu-
nalwahlen wird Folgendes bekannt gegeben:

I.
Bei der am 25. Mai 2014 stattfindenden Wahl des Gemeinderats in 
Wonsheim sind 12 Ratsmitglieder zu wählen.

II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen 
höchstens 24 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Gemeinderats kann 
dieselbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal auf-
geführt werden. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 25 
zum Gemeinderat wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein 
(Unterstützungsunterschriften).
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschrif-
ten, soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 
Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils 
nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden.

III.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die 
Unterstützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. Unter-
stützungsunterschriften können mit dem Wahlvorschlag oder 
auf gesonderten amtlichen Formblättern geleistet werden. Nach 
Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können Unterstüt-
zungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.

IV.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anla-
gen versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig ein-
gereicht werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats sind bei dem 
Gemeindewahlleiter
in 55599 Wonsheim, Rathaus, Untergasse 5, Herr Rudolf Haas
oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung
in 55597 Wöllstein, Bahnhofstraße 10, Zimmer E.04, Herr Castor, 
einzureichen.
Wahlvorschläge für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermei-
sters sind bei dem Wahlleiter für die Wahl der Bürgermeisterin/des 
Bürgermeisters
in 55599 Wonrsheim, Rathaus, Untergasse 5, Herr Rudolf Haas
oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung
in 55597 Wöllstein, Bahnhofstraße 10, Zimmer E.04, Herr Castor, 
einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 7. April 2014, 18 Uhr,
ab.

V.
Die Verbindung der Wahlvorschläge verschiedener Parteien und Wäh-
lergruppen muss dem Gemeindewahlleiter gegenüber spätestens

am Freitag, dem 2. Mai 2014, 18 Uhr,
schriftlich durch die Vertrauenspersonen der jeweiligen Wahlvor-
schläge erklärt werden. Der Listenverbindung muss die Mehrheit der 
Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der einzelnen Wahlvorschläge 
schriftlich zustimmen; bei Wahlvorschlägen nach § 16 Abs. 3 KWG 
genügt die schriftliche Zustimmung der Vertrauenspersonen.

Wonsheim, den 6. Februar 2014
Rudolf Haas
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Kirchliche NachrichteN

Evangelische Kirchengemeinde  
Wendelsheim und Eckelsheim

Evang. Pfarramt Wendelsheim, Donastr. 15, 
55234 Wendelsheim, Tel: 06734-347
Email: ev.wendelsheim@gmx.de
Homepage: www.evkiweck.de
Bürostunde: nach Vereinbarung - rufen Sie gerne an (Pfrin Geißler)

Gottesdienste
Sonntag, 30.03.2014 - Lätare, 10.15 Uhr (Wendelsheim): Fami-
lien-Gottesdienst - Abschluss-Kinderbibelnacht - Alle sind will-
kommen!
Sonntag, 06.04.2014 - Judika, 09.00 Uhr (Eckelsheim): Gottes-
dienst mA (Geißler), 10.15 Uhr (Wendelsheim): Gottesdienst mA 
(Geißler)
Kindergottesdienst (We)
Termine im März: Kinderbibelnacht vom 29. - 30. März - neue Ter-
mine folgen
Kirchenmusik
Unser Chor - haben Sie Lust, bei unserem Chor dabei zu sein?
Der Chor probt immer dienstags um 20.00 Uhr im Ev. Gemeinde-
haus Wendelsheim! Nächster Auftritt: Konfirmation im Mai
Unser Posaunenchor - neue Bläser sind immer herzlich will-
kommen!
Proben: mittwochs um 20.00 Uhr im Ev. Gemeindehaus Wendels-
heim - im Wechsel mit der Probe in Erbes-Büdesheim. Abspra-
chen mit dem Posaunenchorleiter Jörg Krisat (06701-3870)
Konfis - am 25. März - KU normal - Prüfungsvorbereitung am 1. 
April und Prüfung mit KV am 8. April.
Jugendgruppe - nächster Termin im Mai - wird noch ausgemacht 
und bekannt gegeben
Herzliche Einladung…
KV-Sitzung der beiden Kirchenvorstände - am 24. März, 20.00 
Uhr im Ev. Gemeindehaus in Wendelsheim
Zum nächsten Bibelfrühstück - am 7. April (Termin im Gemein-
debrief ist ein Druckfehler) um 09.00 Uhr im DGH in Eckelsheim
Zum Schnupper-Nähkurs - Einführung am Samstag, den 8. 
März, 14.00 - 17.00 Uhr - in der Folge sind 6 weitere Termine gep-
lant - verspätetes Einsteigen noch möglich. Bitte an Eike Fuchs 
(06703-2810) in Eckelsheim wenden. Alle Termine finden statt im 
Dorfgemeinschaftshaus in Eckelsheim.
Ausblick - Osterferienspiel (Wendelsheim) in der Woche nach 
Ostern. Weitere Infos folgen in den nächsten Wochen.

Kath. Pfarrgruppe Wißberg
St. Martin Gau-Bickelheim 

St. Katharina Gau-Weinheim 
St. Simon und Judas Thaddäus Wallertheim 

St. Martin Wolfsheim 
Mariä Aufnahme Partenheim 

St. Martin Vendersheim 
Pfarrer: Karl-Josef Weeber

Kontaktadresse: Mittelgasse 26 - 28, 55578 Gau-Weinheim,
Tel. 06732-4025, Fax. 06732 - 961205;
e-mail: pfarrer.josef.weeber@t-online.de
Sprechzeiten: im Pfarrbüro in Gau-Bickelheim dienstags von 
09:00 bis 11:00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung
Gemeindereferent: Andreas Mangold, Kontakt über Pfarrbüro
Gau-Bickelheim, Badenheimer Weg 11, 55599 Gau-Bickelheim
06701-494 oder 0177/7469160
Pfarrbüro Gau-Bickelheim: Katholisches Pfarramt St. Martin,
Badenheimer Weg 11, 55599 Gau-Bickelheim, Telefon 06701/494 
und Fax 06701 / 1441
e-mail: pfarramt_gau_bickelheim@web.de
Website: www.kath-kirche-gau-bickelheim.de
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Dienstag und Freitag von 09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag von 08.00 - 10.00 Uhr.
Pfarrbüro Gau-Weinheim:Kath. Pfarramt Gau-Weinheim, Mit-
telgasse 26 - 28, 55578 Gau-Weinheim, Tel. 06732-4025, Fax. 
06732-961205
Pfarrsekretär: Ludwig Weeber (Teilzeit)
Katholischer Kindergarten St. Martin:
Leiterin: Gunhild Vogtel-Rehn, Pestalozzistr. 1 A, 55599 Gau-
Bickelheim; Telefon: 06701/1443
Geöffnet von Montag bis Freitag, 07:00 - 16:00 Uhr
Abkürzungen: GB (Gau-Bickelheim), GW (Gau-Weinheim), WAL 
(Wallertheim), WOL (Wolfsheim), PART (Partenheim), VEN (Ven-
dersheim)

Kinderbibelnacht 2014
Einladung 3. Kinderbibelnacht 

29. - 30. März

„Mit Paulus on Tour“ - 
Abenteuer inklusive!
Auf Reisen gehen ist schön - mit Pau-
lus aber auch ziemlich abenteuerlich. 
Packe deinen Koffer und geh mit auf 
die Reise. Spiel, Spaß und natürlich 
mit Übernachtung in der Kirche!
Wo?  In der Wendelsheimer 

Kirche
Wann?  29. - 30. März 2014
Für wen?  Kids von 6 - 11 Jahre

Programm:
Samstag
16.00 Uhr Begrüßungsandacht mit allen Kindern und Er-

wachsenen. Dann Abendprogramm mit Geschich-
ten, Spielen und Abendessen. Übernachtung in 
der Kirche.

Sonntag:
 Gemeinsames Frühstück
10.15 Uhr  Familien-Gottesdienst mit allen

Was ihr braucht: 
Schlafsack, Isomatte, Taschenlampe, Schlafzeug, 
evtl. Waschzeug und Handtuch, Euer Schmusetier
Unkostenbeitrag: 5 Euro

Anmeldung bitte im Pfarramt bis Mo., 24.03.2014
Ev. Kirchengemeinden Eckelsheim und Wendelsheim,
wTel. 06734/ 347, www.evkiweck.de.
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Gottesdienstordnung für die Zeit 
vom 28.03.2014 bis 06.04.2014

Freitag, 28.03.14, 18:30 Uhr GB hl. Messe
Samstag, 29.03.14, 17:00 Uhr GB hl. Messe, 18.30 Uhr WOL hl. 
Messe, 18:30 Uhr WAL Wortgottesdienst mit Kommunionfeier
Sonntag, 30.03.14, 09:00 Uhr GW hl. Messe, 10:30 Uhr PART hl. 
Messe, 10:30 Uhr VEN Wortgottesdienst mit Kommunionfeier
Montag, 31.03.14, 18:30 Uhr PART hl. Messe
Dienstag, 01.04.14, 18:30 Uhr VEN hl. Messe
Mittwoch, 02.04.14, 18:30 Uhr GW hl. Messe, 20:00 Uhr GB Euchari-
stische Anbetung, Rosenkranz, Lobpreis ab 20:45 in der Kirche
Nächste Sonntagsmessen:
Samstag, 05.04.14, 14:30 Uhr GW Glaubenskurstreffen der Firm-
linge, 17:00 Uhr WAL hl. Messe, 18.30 Uhr GB hl. Messe, 17:00 
Uhr PART Wortgottesdienst mit Kommunionfeier
Sonntag, 06.04.14, 09:00 Uhr VEN hl. Messe, 10:30 Uhr GW hl. 
Messe, 10:30 Uhr WOL Wortgottesdienst mit Kommunionfeier
Katholische Öffentliche Bücherei St. Martin; Gau-Bickelheim 
im Hof des Bürgerhauses, Am Römer
Öffnungszeiten: montags, 18:30 - 20:00 Uhr
dienstags von 09:00 - 11:30 Uhr und von 16:00 - 18:00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch - das Büchereiteam.

Evangelische Kirchengemeinde Wallertheim 
und Gau-Bickelheim

Hinweise auf Gottesdienste und Veranstaltungen
Donnerstag, 27.03.14, 16.15 Uhr Konfirmandenunterricht
Freitag, 28.03.14, 09.30 - 11.00 Uhr Bürostunde im Gemeindebüro
Sonntag, 30.03.14, 10.15 Uhr Gottesdienst in Wallertheim, 
Ev.Kirche
Dienstag, 01.04.14, 17.00 - 18.00 Uhr Eine-Welt-Laden geöffnet, 
20.15 Uhr Probe des Kirchenchores
Mittwoch, 02.04.14, 10.00 - 11.00 Uhr Eine-Welt-Laden geöffnet
Donnerstag, 03.04.14, Heute kein Konfirmandenunterricht
Freitag, 04.04.14,
09.30 - 11.00 Uhr Bürostunde im Gemeindebüro
Sonntag, 06.04.14, 18.00 Uhr Gottesdienst in Wallertheim, Ev. Kirche
Evangelisches Pfarramt, Steggasse 15, 55578 Wallertheim, Tel. 
(0 67 32) 88 17.
Wenn nichts anderes angegeben ist, finden die Veranstaltungen im 
Evangelischen Gemeindehaus in Wallertheim, Mühlgasse, statt.
Der Eine-Welt-Laden ist in Wallertheim, Steggasse 15, im Hof 
gegenüber dem Pfarramt.
Die Vertretung für Pfarrer Weisgerber wird vom 29.03.14 bis zum 
05.04.14 durch das Evangelische Dekanat Wöllstein geregelt. 
Telefon 0170 710 71 76. Mit freundlichen Grüßen, Ulrich Weis-
gerber, Pfarrer.

Evangelische Pfarrei Wonsheim, Siefersheim 
und Stein-Bockenheim

Liturgischer Kalender für den Sonntag Lätare („Freuet euch 
mit Jerusalem!“)
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es 
allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.
  Johannes 12,24
Lied: EG 98 oder 396
Liturgische Farbe: violett
Gottesdienstordnung am 30. März 2014
09:00 Uhr Wonsheim, Gottesdienst, Pfarrer Emig, 10:15 Uhr 
Stein-Bockenheim Gottesdienst mit hl. Taufe von Rieke Sophie 
Seidel, Pfarrer Emig
Öffnungszeiten des Pfarreibüros:
Kirchgasse 3, 55599 Siefersheim, Tel.: 06703/1370, Fax: 
06703/4722
Email-Adresse: pfarrei_wonsheim@t-online.de
In den Ferien: donnerstags von 17:00 bis 19:00 Uhr
Während der Schulzeit: dienstags von 10.00 - 12.00 Uhr und 
donnerstags von 17.00 - 19.00 Uhr.
Zu diesen Zeiten stehen Ihnen üblicherweise sowohl Frau Lamest-
Gräf für alle Sekretariatsangelegenheiten als auch Pfarrer Emig für 
persönliche und seelsorgerische Gespräche zur Verfügung.
Außerhalb der Bürozeiten sind Gespräche mit Pfarrer Emig - nach 
telefonischer Absprache - ebenfalls möglich.
Für Hausbesuche, Hausandachten, Abendmahle steht Ihnen Pfar-
rer Emig ebenfalls gerne zur Verfügung, wenn Sie solches wün-
schen. Bitte vereinbaren Sie diesbezüglich einen Termin.
Für anstehende Jubiläen, z.B. Goldene Hochzeit, für die Sie eine 
Hausandacht, einen Gottesdienst, oder eine Fürbitte im Gottes-

dienst wünschen, teilen Sie dies bitte rechtzeitig im Pfarreibüro 
mit. Fürbitten- und Besuchswünsche für z.B. Kranke können 
ebenfalls im Pfarreibüro mitgeteilt werden.
Evangelische Kindertagesstätte Sonnenschein
Heinrich-Bechtolsheimer-Straße 11, 55599 Wonsheim
Tel.: 06703-1892, Leitung: Frau Anke Scherzer
Regelmäßige Hinweise
Der Kindergottesdienst findet am 1. und 3. Sonntag eines 
Monats immer um 10:30 Uhr in den jeweiligen Gemeinderäumen 
der Kirchengemeinden statt. Bei Fragen wenden sie sich bitte in 
Siefersheim an Frau Paulus-Nowak, Tel. 4415; für Wonsheim und 
Stein-Bockenheim an Frau Gillmeister, Tel.: 1081.
Die Krabbelgruppe Siefersheim ruht zur Zeit. Interessierte Müt-
ter und Väter mit ihren Kindern können sich im Pfarreibüro melden.
Die Krabbelgruppe Wonsheim trifft sich mittwochs vormittags 
im Evangelischen Gemeinde-haus in Wonsheim. Kontaktperson 
ist Frau Nicole Wiesel, Tel. 307456.
Der Frauenkreis trifft sich außerhalb der Ferienzeit immer 
14-tägig donnerstags um 14.00 Uhr im Evangelischen Gemein-
deraum in Siefersheim. Bei Fragen wenden sie sich bitte an Frau 
Espenschied, Tel. 2561.

Ev. Kirchengemeinden Wöllstein und 
Gumbsheim

Evang. Pfarramt, Pfarrgasse 9, Wöllstein
Tel: 06703/1211
Fax: 06703/303997
E-Mail: ev.kirchengemeinde.woellstein@ekhn-net.de
Bürostunden von Frau Hartmann: dienstags und freitags, jeweils 
von 09:00 bis 11:00 Uhr
Wochenspruch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 
erstirbt, bleibt es allein, wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. 
(Johannes 12, 24)
Donnerstag, 27.03.2014, 15:00 - 17:00 Uhr in Wöllstein Abgabe 
der Kleider für Bethel (im Ev. Gemeindehaus in Wöllstein), 17:00 
Uhr Gemeindebücherei geöffnet, 20:00 Uhr Sitzung der Kirchen-
vorstände von Wöllstein, Gumbsheim und Volxheim
Freitag, 28.03.2014
15:00 - 17:00 Uhr in Wöllstein Abgabe der Kleider für Bethel (im 
Ev. Gemeindehaus in Wöllstein)
Sonntag, 30.03.2014 - Lätare (4. Sonntag in der Passionszeit), 
10:15 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Wöllstein, anschl. Kirchen-
café, 11:00 Uhr Kindergottesdienst
Dienstag, 01.04.2014, 16:00 Uhr Konfirmandenunterricht, 19:00 
Uhr Posaunenchor
Mittwoch, 02.04.2014, 10:30 Uhr Ev. Gottesdienst im Pflegeheim 
Cura Sana
Donnerstag, 03.04.2014, 17:00 Uhr Gemeindebücherei geöffnet, 
20:00 Uhr Singkreis
Kleidersammlung für Bethel in Wöllstein vom 26. - 28.03.2014
Was kann in die Kleidersammlung?
Gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, 
Plüschtiere und Federbetten - jeweils gut verpackt (Schuhe bitte 
paarweise bündeln).
Nicht in die Kleidersammlung gehören: Lumpen, nasse, stark 
verschmutzte oder stark beschädigte Kleidung und Wäsche, 
Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, 
Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte.
Ev. Gemeindebücherei
Öffnungszeiten: donnerstags von 17:00 bis 18:00 Uhr

Katholische Pfarrgruppe  
„Rheinhessische Schweiz“

St. Remigius Wöllstein mit Eckelsheim und Gumbsheim 
St. Martin Siefersheim 

St. Mauritius Frei-Laubersheim 
Hl. Kreuz Wonsheim mit Stein-Bockenheim 

St. Dionysius Neu-Bamberg 
St. Josef und St. Ägidius Fürfeld mit Tiefenthal

Kath. Pfarramt, Bennstraße 1, 55546 Fürfeld
Bürostunden: Dienstags von 18.00 bis 20.00 Uhr, mittwochs 
von 15.00 - 19.00 Uhr u. freitags von 08.00 bis 13.00 Uhr
Tel. 06709/429 Fax 06709/911154 E-Mail: pfarramt@kirchen-fuerfeld.de
Sprechstunden mit Pfr. Todisco nur nach Absprache
www.bistummainz.de/pfarreien/dekanat-alzey/gemeinden/rh-schweiz
Freitag, 28. März 2014, 16.30 Uhr Fü Gruppenstunden der Pfad-
finder, 19.00 Uhr Fü hl. Messe
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Samstag, 29. März 2014, 09.00 Uhr Fü heilige Messe für alle 
Kommunionkinder zum Beginn des Gemeinschaftstages, 19.00 
Uhr Won hl. Messe
Sonntag, 30. März 2014, 09.00 Uhr Si heilige Messe, 10.30 Uhr 
FL Familienmesse mit allen Kommunionkindern und Taufe von 
Tabea Kaiser. Im Anschluss sind alle zum Misereor-Solidaritätses-
sen eingeladen. 10.30 Uhr FL Kindergottesdienst in der Sakristei, 
15.00 Uhr NB hl. Messe mit Taufe von Mia Lenhard
Montag, 31. März 2014, 18.30 Uhr Wö hl. Messe, 20.00 Uhr Fü 
Vorbereitungstreffen für die Einkehrtage der Kommunionkinder, 
20.00 Uhr Fü Probe der Kirchenmusik
Dienstag, 1. April 2014, 11.30 Uhr Wö hl. Messe mit anschl. Mit-
tagstisch, 14.00 Uhr Wö Frauenkreis
Mittwoch, 2. April 2014, 09.30 Uhr Fü hl. Messe, 16.30 Uhr Wö 
Gruppenstunden der Pfadfinder
Donnerstag, 3. April 2014, 16.00 Uhr Fü Ökumenischer Gottes-
dienst im Kindergarten, 17.00 Uhr Si Gruppenstunde der Pfadfinder, 
19.30 Uhr Wö Mitgliederversammlung des Kirchenchores im Remigi-
usheim, 20.00 Uhr StB Lebendige Gemeinde Won/StB bei J. Hofer
Freitag, 4. April 2014, 16.30 Uhr Fü Gruppenstunden der Pfadfin-
der, 19.00 Uhr Fü hl. Messe

Aktuelles aus der Katholischen  
Pfarrgruppe Rheinhessische Schweiz

1. Kommunionkurs: Alle Eltern und Kinder sind gebeten, am 29. 3. 
die heilige Messe um 09.00 Uhr in Fürfeld zu feiern. Anschließend 
findet für die Kinder der Gemeinschaftstag statt. Die Kinder sind 
um 13.00 Uhr in Fü wieder abzuholen.
Einkehrtage in Maria Einsiedel: Die Tage finden vom 25. bis 27. 
April statt. Die Abfahrt ist um 10.00 Uhr am Schwimmbad in Wöll-
stein. Die Rückkehr ebenfalls dort am 27.04.2014 gegen 15.00 
Uhr. Bitte Bettwäsche und Bettlaken, Hausschuhe und Schreib-
zeug, Schere, Kleber und Buntstifte einpacken. Bitte 60 Euro 
überweisen, wenn nicht schon geschehen. Die Proben für den 
Erstkommuniongottesdienst sind am 3. Mai um 09.00 Uhr für die 
Vormittagsgruppe und um 11.00 Uhr für die Nachmittagsgruppe.
2. Kolpinggründung am 6. April: Wir freuen uns über weitere Fami-
lien und Einzelpersonen, die am 6. April als Mitglieder der neuen Kol-
pingsfamilie dabei sein wollen. Anmeldeformulare und Informationen 
erhalten Sie im Büro. Pfarrer H. Todisco gibt gerne Auskunft.
3. Jugendkreuzweg: Am 6. April findet um 16.00 Uhr der dies-
jährige Ökumenische Kreuzweg der Jugend statt. Er beginnt an 
der kath. Kirche in Frei-Laubersheim und führt zum Feldkreuz. Die 
Firmlinge nehmen daran teil.
4. Gottesdienst im Kindergarten: Am 3. April laden wir wieder in 
den Kindergarten ein, um gemeinsam mit unseren Kleinsten Got-
tesdienst zu feiern. Wir freuen uns auf diese ökumenische Begeg-
nung. Die Andacht beginnt um 16.00 Uhr. Natürlich dürfen auch 
Schulkinder kommen, die gerne mal wieder ihren „alten Kinder-
garten“ besuchen möchten.
5. Fastenessen: Unser erstes Fastenessen in Siefersheim 
erbrachte 400 Euro für die gute und lebensnotwendige Sache. Wir 
danken allen, den Frauen und Männern, die das leckere Essen 
vorbereitet und den Service übernommen haben. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch.

Das Team vom Fastenessen!

Wallfahrt nach Marienthal am 1. Mai 2014
geplantes Programm:
-  Teilnahme am Pilger-Hochamt um 10.30 Uhr
-  anschließend Pause, Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Zeit zur 

freien Verfügung
- Teilnahme am Marienlob mit Prozession um 14.30 Uhr
Die Fahrtkosten betragen 10,00 € pro Person.
Für die Verpflegung vor Ort ist bestens gesorgt.
Anmeldung und nähere Informationen erhalten Sie im Pfarrbüro 
in Fürfeld.

Gründungsfeier der Kolpingfamilie  
in der Pfarrgruppe Rhh. Schweiz

Wir laden Sie herzlich ein zur Gründungsfeier der „Kolpingsfamilie 
in der Pfarrgruppe Rheinhessische Schweiz“ am Sonntag, den 6. 
April 2014, 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Remigius in Wöllstein.
Nach dem Gründungsgottesdienst findet im Remigiusheim ein 
Empfang statt mit feierlicher Aufnahme der Kolpingmitglieder.
Hierzu sind alle herzlich eingeladen!

Einladung des Pfadfinder Stamm  
St. Franziskus Wöllstein 

Jeden Tag eine gute Tat …? Nein da ist noch viel mehr …
Phantasie 
Freude 
Draußen sein 
Draußen sein 
Freunde 
Interessen wecken 
Natur 
Dazugehören 
Erlebnisse 
Respektieren 
Haben wir euer Interesse geweckt? 
Die erste Gruppenstunde findet am Freitag, den 9. Mai von 15:00 
- 16:30 Uhr statt. 
Die Gruppenstunden werden alle 14 Tage freitags im Remigius-
heim Wöllstein stattfinden. 
Kinder ab der 1. Klasse sind herzlich eingeladen teilzunehmen. 
Bei Fragen könnt ihr euch gerne an mich wenden, auch könnt 
ihr mehr über die Pfadfinder unter der Homepage www.dpsg.de 
erfahren, Katja Rieber, 06703-3070689. 

aus vereiNeN 
       und verBäNdeN

eckelsheim

Eckelsheimer Kindersachenbasar Frühjahr / Sommer 2014

Freitag, den 28.03.2014  
im Dorfgemeinschaftshaus Eckelsheim

19.00 - 21.00 Uhr Verkauf
(Verkauf an Schwangere mit Mutterpass ab 18.00 Uhr)
Annahme: Do, 27.03. von 18.00 - 20.00 Uhr
Abholung: Sa, 29.03. von 16.00 - 17.00 Uhr
Zum Verkauf kommt alles rund ums Kind: Kinderklei-
dung (modern, sauber und gepflegt) von Größe 50 - 176, 
Umstandskleidung, Babyausstattung, (Kinderwagen, 
Autositze… ), Spielwaren… Aber keine Stofftiere.
1,- € Bearbeitungsgebühr ist bei Abgabe zu entrichten, 
max. Abgabemenge 50 Artikel.
10% des Erlöses kommt dem „neuen Spielplatz in 
Eckelsheim“ zugute.

Nummernbestätigung: N. Lahm-Stosic (06703 / 
961743) ab 14.30 Uhr.
Wir bitten, Ihre Basarnummern bis zum 21.03. telefo-
nisch oder per Email zu bestätigen und ihre Unterla-
gen anzufordern. Email: basar.eckelsheim@freenet.de
Für das leibliche Wohl wird mit Sekt, Getränken.
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Initiative DorfEntwicklung  
Eckelsheim e.V. IDEE

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Donnerstag, 03.04.2014, 19.00 Uhr, Kulturhof Eckelsheim

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit, 2. Jahres-
bericht 2012/2013, 3. Kassenbericht 2012/2013, 4. Bericht der 
Kassenprüfer 2012/2013, 5. Aussprache, 6. Maßnahmen/Mittel-
verwendung, 7. Entlastung des Vorstandes 2012/2013, 8. Neu-
wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer, 9. Zukunft der IDEE, 
10. Anträge (sind dem Vorstand spätestens 6 Tage vor Sitzungs-
beginn einzureichen), 11. Sonstiges

Gau-Bickelheim

FJFV
Bericht vom Jugendfußball

Ein relativ erfolgreiches Wochenende liegt hinter den Jugendki-
ckern des FJFV. Leider verlor die A Jugend ihr erstes Rückrun-
denspiel. Die C1 konnte im Landesliga Abstiegskampf einen 
wichtigen Auswärtsdreier einfahren. Die D1 verlor im Derby gegen 
Wörrstadt. Erstmals in dieser Saison konnten alle 3 E Junioren 
ihre Spiele gewinnen. Ebenfalls gewonnen haben beide F Juni-
oren, jeweils Auswärts.
Weitere Infos unter: http://www.fjfv-wiesbach.de/
A1 FJFV Wiesbach - TV 1817 Mainz  3:6
FSV Oppenheim - C1 FJFV Wiesbach  1:3
FJFV Rheinh. Mitte - C2 FJFV Wiesbach  2:2
TuS Wörrstadt - D1 FJFV Wiesbach  2:1
E1 FJFV Wiesbach - FV Flonheim  5:0
E2 FJFV Wiesbach - FV Flonheim II  8:2
E3 FJFV Wiesbach - TV Albig  9:0
TG Westhofen - F1 FJFV Wiesbach  1:4
TuS Framersheim - F2 FJFV Wiesbach  0:1

Toller Trainer
Die Jungens der Fußballmannschaft FJFV-Wiesbach I möchten 
sich ganz herzlich bei ihrem Trainer Hans Förster-Ackerl bedan-
ken. Er hat seine Trainergange gespendet um der Mannschaft 
neue Trainingsanzüge, mit Namen der Spieler darauf, zu ermögli-
chen. Dass die Anzüge den Junges auch Glück bringen, haben sie 
bei den letzten Tunieren bereits bewiesen. Vielen Dank.

Bambinis des FJFV Wiesbach in neuen Anzügen

Grünschnitt am Wiesbach
Wir haben in den vergangenen Jahren bereits mehrfach darauf 
hingewiesen, dass die Entsorgung des Grünschnittes am Wies-
bach oder in der Böschung des Wiesbach verboten ist und auch 
zu Umweltschäden führt. Leider gibt es immer noch Zeitgenos-
sen, die sich daran nicht halten und ihren Grünschnitt achtlos am 
Wiesbach oder in der Wiesbachböschung entsorgen. Dies führt 
bei erhöhtem Wasserstand zu einer Hochwassergefährdung, ist 
für die natürliche Bepflanzung der Wiesbachböschung schädlich 
und bietet auch Mäusen und Ratten eine idealen Unterschlupf.
Grünabfall kann kostenlos auf dem Wertstoffhof oder in der ent-
sprechenden Mülltonne entsorgt werden.
Es gibt also keinen Grund, die Umwelt mit seinem Abfall zu ver-
schmutzen. 

KKM GAU-BICKELHEIM

JAHRESKONZERT

2014

Ostersonntag, 20. Apr., 20 Uhr
Turnhalle, Gau-Bickelheim (Einlass: 19 Uhr)

WERKE AUS MODERNER UND

TRADITIONELLER BLASMUSIK

Blasorchester der KKM Gau-Bickelheim
Leitung: Holger Müller

Jugendorchester der KKM Gau-Bickelheim
Leitung: Astrid Hübner

Moderation: Jürgen Beck

Eintritt: 7 €
www.kkm-gau-bickelheim.de

TSG 1848 Gau-Bickelheim

Qigong 
Nachdem die beiden ersten Kurse sehr 
gut angenommen wurden freuen wir uns, 
den dritten Kurs anbieten zu können! 
Er soll erneut 10 Stunden umfassen, 
der Unkostenbeitrag für TSG Mitglieder 
beträgt 2,50 € pro Stunde, für Nichtmit-
glieder 5,- € pro Stunde.

Beginn: 25.03.2014 jeweils dienstags von 
17:30 - 18:30 Uhr
Ort: Schulturnhalle in Gau-Bickelheim - 
Pestalozzistraße
Interessenten bitte melden unter 06701-
7637 oder einfach am 25.03.2014 in der 
Turnhalle vorbeischauen.

Qi-Gong im Frühling
„Tu deinem Leib etwas Gutes, damit 
deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.“ 
Qi-Gong ist die Schule der Wachsamkeit. 

Gleich zu Beginn erfahren die Teilneh-
mer den praktischen Nutzen aus der 
Lehre des medizinischen Qi-Gongs, der 
Rückenschule und Atemschule. Sie erhal-
ten konkrete Hinweise für ihre Anwen-
dung in verschiedenen Lebenssituationen 
und die Lust zu üben!

Bitte mitbringen: Eine warme Decke, 
dicke Socken, falls vorhanden einen 
IDOGO-Stab und etwas zu trinken.
Mitmachen kann jeder, egal ob Frau, 
Mann, jung oder alt!
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Gumbsheim

Wahlberechtigtenversammlung  
Wählergruppe Eich

Die Veranstaltung der Wählergruppe Eich am 02.04.2014, 
20.00 Uhr fällt aus! Wir bitten um Beachtung!

Bauern- und Winzerverein Gumbsheim
Einladung an alle Mitglieder zur Generalversammlung
am Dienstag, dem 01.04.2014 um 20:00 Uhr im Weingut Schmahl, 
Steingasse 10 .
Tagesordnung: 1. Begrüßung des 1. Vorsitzenden, 2. Bericht 
des Schriftführers, 3. Bericht des Rechnungsführers, 4. Bericht 
der Kassenprüfer, 5. Entlastung des Vorstands, 6. Weinbergshut 
2014, 7. Verschiedenes
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten, auch jüngere Mitglieder 
sind gerne willkommen. Vielen Dank!

Einladung zu einer 
Wahlberechtigtenversammlung

Am 25.05.2014 wird ein neuer Gemeinderat für die Gemeinde 
Gumbsheim gewählt. 12 Ratsmitglieder sind zu wählen.
Am 20.03.2014 wurde eine nicht mitgliedschaftlich organisierte 
Wählergruppe gegründet. Diese hat ihre Bewerber/Kandidaten in 
einer öffentlichen Wahlberechtigtenversammlung zu wählen.
Am Dienstag, dem 01.04.2014 findet um 19.00 Uhr in der Gemein-
dehalle (kleiner Raum) für alle Wahlberechtigen aus Gumbsheim 
eine Wahlberechtigtenversammlung mit folgender Tagesord-
nung statt: 1. Begrüßung durch ein Gründungsmitglied, 2. Wahl/
Benennung eines Versammlungsleiters, 3. Wahl/Benennung eines 
Schriftführers, 4. Wahl eines Vertrauensmannes und eines Stell-
vertreters, die zur Abgabe von Erklärungen gem. § 21 Abs. 2 KWG 
gegenüber dem Wahlleiter bevollmächtigt sind, 5. Wahl von zwei 
Versammlungsteilnehmern zur Abgabe einer eidesstattlichen Ver-
sicherung, 6. Wahl/Benennung von fünf wahlberechtigten Ver-
sammlungsteilnehmern zur Unterzeichnung der Niederschrift über 
die Aufstellung der Bewerber, 7. Wahl einer Mandatsprüfungs- 
und Zählkommission, 8. Geheime Abstimmung über eventuell 
beantragte Mehrfachbenennungen, 9. ggf. Festlegung der Anzahl 
der zu wählenden Bewerber, 10. Wahl der Bewerber für die Wahl 
des Gemeinderates, 11. Verschiedenes
Zu der Versammlung sind alle wahlberechtigten Bürgerinnen und 
Bürger aus Gumbsheim herzlich eingeladen.

TTC 1975 Gumbsheim e.V. 
Jahreshauptversammlung

Zu seiner Jahreshauptversammlung am 05.04.2014, 20:00 Uhr, 
lädt der Vorstand des TTC 1975 Gumbsheim e.V. all seine Mitglie-
der recht herzlich in die Gemeindehalle Gumbsheim ein.
Die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung ent-
hält folgende Punkte. 1) Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden, 
2) Totenehrung, 3) Bericht des Vorstandes, 4) Kassenbericht, 5) 
Bericht des Kassenprüfers, 6) Entlastung des Vorstandes, 7) Ver-
schiedenes
Anträge zur Jahreshauptversammlung sind bis 29.03.2014 an den 
ersten Vorsitzenden Marvin Klug oder ttc@gumbsheim.de zu richten.

Siefersheim

Einladung zu einer  
Wahlberechtigtenversammlung

Am 25.05.2014 wird u.a. ein neuer Gemeinderat für unsere Orts-
gemeinde Siefersheim gewählt. 16 Ratsmitglieder sind zu wählen. 
Damit auch Bürgerinnen und Bürger - die nicht auf der Liste einer 
Partei kandidieren wollen - wählbar sind, wurde am 13.03.2014 
von den Unterzeichnern eine nicht mitgliedschaftlich organisierte 
Wählergruppe gegründet. Diese hat ihre Bewerber/Kandidaten in 
einer öffentlichen Wahlberechtigtenversammlung zu wählen.
Am Donnerstag, dem 27.03.2014 findet um 20.00 Uhr im Dorf-
gemeinschaftshaus in Siefersheim für alle Wahlberechtigen aus 
Siefersheim eine Wahlberechtigtenversammlung mit folgender 
Tagesordnung statt: 1. Begrüßung durch ein Gründungsmit-
glied, 2. Wahl/Benennung eines Versammlungsleiters, 3. Wahl/

Benennung eines Schriftführers, 4. Wahl eines Vertrauensmannes 
und eines Stellvertreters, die zur Abgabe von Erklärungen gem. § 
21 Abs. 2 KWG gegenüber dem Wahlleiter bevollmächtigt sind, 
5. Wahl von zwei Versammlungsteilnehmern zur Abgabe einer 
eidesstattlichen Versicherung, 6. Wahl/Benennung von fünf wahl-
berechtigten Versammlungsteilnehmern zur Unterzeichnung der 
Niederschrift über die Aufstellung der Bewerber, 7. Wahl einer 
Mandatsprüfungs- und Zählkommission, 8. Geheime Abstim-
mung über eventuell beantragte Mehrfachbenennungen, 9. Ggf. 
Festlegung der Anzahl der zu wählenden Bewerber, 10. Wahl der 
Bewerber für die Wahl des Gemeinderates, 11. Verschiedenes
Zu der Versammlung sind alle (insbesondere alle wahlberech-
tigten) Bürgerinnen und Bürger aus Siefersheim herzlich einge-
laden. Aus organisatorischen Gründen wäre es wünschenswert, 
wenn sich mögliche Wahlbewerber bei einem der Gründungsmit-
glieder vorab melden würden, Annerose Kinder; Karl Hans Faust; 
Gerhard Hoffmann; Udo George Wagner; H.-Günther Lechthaler.

Interessengemeinschaft Spielplatz
Endlich ist es wieder so weit!

Sportvereinigung 1946 Siefersheim e. V.
Fitness- und Wellness-Tag 2014

Samstag, 12. April 2014
10.30 - 11.15 Uhr Kraftraining mit Romy Möbus
11.15 - 12.0 Uhr Zumba mit Stefanie Müller
12.00 - 12.30 Uhr Vortrag „Ich habe Rücken“, Fragen und Ant-
worten rund um die Wirbelsäule mit Mirjam Zydziun, Physiothe-
rapeutin
13.00 - 13.45 Uhr Pilates-Flows mit der Rolle mit Eva Fernandes 
Correia
13.45 - 14.30 Uhr Yoga: Asanas zum Wohlfühlen mir Eva Fernan-
des Correia
14.30 - 15.00 Uhr Vortrag „Abnehmen mit Stoffwechselregulation“ 
mit Simone Fausten, Heilpraktikerin
15.00 - 15.45 Gymnastik auf dem Stuhl mit Monika Wollschied
15.45 - 16.30 Uhr Aktive Rückenschule mit Mirjam Zydziun
10.30 - 16.30 Uhr Info-Stand und Verpflegung im Foyer
Begrenzte Teilnehmerzahl - Anmeldung erwünscht!
Informationen und Anmeldung bei Eva Fernandes Correia, Tel. 
06703 - 3071533 oder eva.fernandescorreia@gym.de.
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Stein-Bockenheim

Männergesangverein Germania 1882  
Gemischter Chor

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2014
Liebe Sangesbrüder und -schwestern, liebe inaktive Mitglieder 
des Gesangvereins MGV Germania 1882 Gemischter Chor,
der Vorstand lädt Sie zur Jahreshauptversammlung 2014 am 28. März 
2014 um 20.00 Uhr in die Gemeindehalle Stein-Bockenheim ein.
Tagesordnungspunkte: 1. Begrüßung, 2. Totenehrung, 3. 
Bericht des Vorsitzenden, 4. Bericht des Schriftführers, 5. Bericht 
des Kassenwartes, 6. Bericht der Kassenprüfer, 7. Entlastung des 
Vorstandes, 8. Ernennung des Wahlleiters, 9. Neuwahl des Vor-
standsvorsitzenden, 10. Neuwahl des 2. Vorstandsvorsitzenden, 
11. Neuwahl des Kassenführers, 12. Neuwahl des Schriftführers, 
13. Neuwahl der Beisitzer, 14. Neuwahl der Kassenprüfer, 15. 
Neuwahl der Notenwarte, 16. Neuwahl der Fahnenabordnung, 17. 
Aussprache, 18. Termine 2014, 19. Anträge, 20. Verschiedenes
Anträge müssen in schriftlicher Form bis zu 3 Tage vor der Jahres-
hauptversammlung dem Vorstand vorliegen.
Über Ihr Erscheinen würden wir uns freuen und verbleiben mit 
Sängergruß.

wendelsheim

Der RVW sagt Danke
Wir, der Rosenmontagverein Wendelsheim, möchten allen dan-
ken, die bei unserem diesjährigen Nachtumzug am 28.02.2014 
dabei waren. Den Teilnehmern: Die Guggemusiker „Donnersber-
ger Wildsaufetzer“, Wendelsheimer Hippies, die Freibeuter aus 
Offstein, die Ritzi-Gugger aus Mainz, Devilish Angels des FSV 
Münsterappel, das KCK Ballett aus Kriegsfeld, die Nacker Narren, 
der Flonheimer Elferratswagen mit der Garde, die Mauchenheimer 
Jugend, die Römer des Wörrstadt 286er, die Footballer des Män-
nerballetts Smash, die Jäcke vom Appelbach mit ihrem Elferrats-
wagen, die Eppelsheimer Jugend, die Fahrschule Steinbrecher, 
VIP, das Toxic Team, Project und Eventa Alzey e.V. - ihr alle habt 
mit euren Wagen oder als Fußgruppe unseren Umzug mitgestal-
tet, die Stimmung angeheizt und den Abend so toll gemacht, wie 
er war. Vielen Dank! Ein ganz herzliches Dankeschön geht auch 
an das DRK, alle Feuerwehren, die mitgeholfen haben, den First 
Responder, allen Streckenposten sowie allen weiteren Helfern, 
die uns unterstützt haben!

Arbeiterwohlfahrt Wendelsheim e.V.
Einladung zum Senioren-Nachmittag

am Samstag, den 5. April 2014
Zu unserem nächsten Seniorentreffen der Arbeiterwohlfahrt Wen-
delsheim laden wir euch recht herzlich ein am Samstag, den 5. 
April 2014 um 14.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Wendels-
heim! An diesem Nachmittag haben wir den Palmhas bestellt. 
Für Essen und Getränke ist bestens gesorgt. Kaffee und Kuchen, 
auch belegte Brötchen gibt es dann. Auch wieder ein kleines Pro-
gramm. Mach dir ein paar unterhaltsame Stunden bei der AWO 
Wendelsheim. Zu unseren Nachmittagen sind auch Gäste und 
Nichtmitglieder wie immer herzlich willkommen. Wir freuen uns 
auf Ihr Kommen.

WendelsheimWöllstein

VHS Wöllstein 
Semester II/2013-14 

Auszug aus dem Programm
Nähere Informationen und Anmeldung: Geschäftsstelle der KVHS, 
Tel: 06731-494740 

Wöllstein
3141T30109 Qigong und Entspannung
Durch das Erlernen unterschiedlicher Qigongübungen werden 
Loslassen, Entspannen, Wahrnehmen und Langsamkeit geübt. 
Mitzubringen sind: Bequeme Kleidung, Sportschuhe, Gymnastik-
matte, Getränk
Leitung: Esther Hatzenbühler
Mittwoch, ab 07.05.14, Wöllstein, Realschule plus, Mehrzweck-
raum (EG), 19.30 - 20.30 Uhr
132T30403 Vitaminmangel - Ein Risikofaktor? Kurs A
In diesem Kurs erläutert die Heilpraktikerin Simone Fausten aus 
Wöllstein die Bedeutung der Vitalstoffe. Mitzubringen: Schreibun-
terlagen
Leitung: Simone Fausten, HP
Freitag, 21.03.2014, Wöllstein, Realschule plus, Mehrzweckraum 
(EG) 18:30 - 21:00 Uhr
3141T30207 Laufworkshop „Natürlich und schmerzfrei laufen 
mit der richtigen Technik“
Neben einer kurzen theoretischen Einführung in die richtige Lauf-
technik erlernen Sie mit viel Freude die drei wichtigsten Übungen 
für Laufkraft, Laufkoordination und Rumpfkraft und Dehnung.
Leitung: Juraj Gubi
Donnerstag, 10.04.14, Realschule plus Wöllstein, 19:00 - 21:00 Uhr

Wendelsheim
3141T30103 Hatha-Yoga für den Rücken
Stärken Sie Ihren Rücken, damit er Sie aufrecht und schmerzfrei 
durchs Leben trägt. Mit Yogastellungen kräftigen und dehnen Sie 
die Rückenmuskeln und bringen Elastizität in die Bandscheiben. 
Dieser Kurs wird von den Ersatzkassen (vdek) als Präventions-
maßnahme anerkannt! Mitzubringen sind: bequeme Kleidung, 
(Yoga)matte, Decke, warme Socken, etwas Warmes zum Über-
ziehen, Sitzkissen
Leitung: M. Zoppelt
Montag, ab 12.05.14, Wendelsheim, DGH, 09.00 - 10.30 Uhr
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Mütter-Väter-Treff Wöllstein
mit Kindern im ersten Lebensjahr

Am Mittwoch, dem 2. April 2014 findet von 09:30 bis 11:00 
Uhr das nächste Treffen für Mütter und Väter mit ihren Babys im 
ersten Lebensjahr im Pfarrzentrum St. Remigius, Kirchstraße 20 
in Wöllstein statt. Hier wird jungen Eltern Raum gegeben, sich in 

entspannter Atmosphäre einander kennen zu lernen, sich aus-
zutauschen und bei allen Fragen rund um das Leben mit einem 
Baby gemeinsam Lösungen zu finden. Wir wollen die Zeit mitei-
nander genießen, mit den Babys spielen und singen und sie in 
ihrer Entwicklung begleiten.
Wir laden alle Eltern mit ihren Neugeborenen herzlich ein zu dem 
Thema „Impfen“. Die Gruppe wird begleitet von Hebamme Frau 
Föll und der Sozialpädagogin Frau Vanessa Brandt. Die Teilnahme 
ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erwünscht.
Anmeldung und weitere Infos bei: Caritaszentrum Alzey, Bera-
tungsstelle für Frauen in Schwangerschaft und in Notsituationen, 
Obermarkt 25, Tel.: 06731 - 94 15 97, schwangerenberatung@
caritas-alzey.de

TuS Wöllstein aktuell
Spielplan 25.03. - 31.03.14

(Stand 18.03.14)
Freitag, 28.03.2014
C-Junioren: 18:00 Uhr JSG Wöllstein/Wendelsheim - FJFV Don-
nersberg eV3
Samstag, 29.03.2014
G-Junioren: 10:00 Uhr TuS Framersheim - 
JSG Wöllstein/?Siefersheim
F-Junioren: 11:00 Uhr JSG Wöllstein/Siefersheim - TUS Wörrstadt II
E-Junioren: 12:00 Uhr SG Altrhein I - JSG Wöllstein/Siefersheim
D-Junioren: 14:00 Uhr JSG Wöllstein/Wendelsheim - TSG 1846 
Bretzenheim; 15:30 Uhr JSG Wöllstein/Wendelsheim 2 - FJFV 
Wiesbach
Sonntag, 30.03.2014
Herren: 13:00 Uhr SG Wöllstein/Siefersheim II - TSG Bechtheim II; 
15:00 SG Wöllstein/Siefersheim - TSV Schornsheim
Montag, 31.03.2014
C-Junioren: 18:00 Uhr JSG Wöllstein/Wendelsheim - TUS Wörrstadt

Sportangebot
Beckenboden-Gymnastik & Wirbelsäulengymnastik: Diens-
tag, 09.30-10.30 Uhr und 19.00-20.00 Uhr; Gemeindezentrum, 
Annette Baumgarten, 06703/303638
Bewegung & Entspannung: Montag, 19.00-20.15 Uhr; Gemein-
dezentrum, Irene Fülle, 06703/305544, Elisabeth Siegers, 
06703/4754
Fitness-Gymnastik: Donnerstag, 19.00-20.00 Uhr; Grundschul-
Sporthalle, Annette Baumgarten, 06703/303638

wendelsheimwonsheim

TSV Wonsheim
Generalversammlung

Oberstes Organ des Vereins ist die Generalversammlung, in wel-
cher Rückblick gehalten und Rechenschaft des Vorstandes über 
das abgelaufene Jahr gegeben wird. Hier besteht die Möglichkeit 
zur Mitarbeit und Gestaltung, sei es durch Kritik oder Vorschläge 
zur Vereinsarbeit, aber auch bei der Neuwahl des Vorstandes auf 
die weitere Entwicklung unseres Vereins Einfluss zu nehmen. Aus 
diesem Grund an Sie alle die Einladung zur Generalversammlung 
am 28.03.2014, 20:00 Uhr im Vereinsheim des TSV 1894 Wons-
heim e.V.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden, 2. Totengedenken, 3. 
Feststellung der fristgerechten Einladung, 4. Genehmigung der 
Tagesordnung, 5. Bericht des 1. Schriftführers, 6. Aufnahme 
neuer Mitglieder, 7. Berichte der einzelnen Abteilungen, 8. Bericht 
1. Kassiererin, 9. Bericht der Buch-und Kassenprüfer, 10. Entla-
stung des Vorstandes, 11. Wahl der Buch und Kassenprüfer, 12. 
Ehrungen, 13. Anträge
Anträge an die Generalversammlung müssen zehn Tage vor 
der Versammlung beim geschäftsführenden Vorstand einge-
gangen sein. Adresse: TSV 1894 Wonsheim e.V. Klaus Frölich, 
Backhausstr. 13, 55599 Wonsheim oder per E-mail an info@
tsv-wonsheim.de

Fußball
1. Mannschaft
30.03.2014, 15:00 Uhr TuS GW Wendelsheim - TSV Wonsheim

Wandern
29./30.03.14 in Kappel (Verein Kirchberg)
Der Wanderwart Hans Marx, Tel.: 06703/2551 erteilt gerne weitere 
Informationen.
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Happy Birthday - 100 Jahre CVW

Der Carnevalverein Wonsheim lädt zur großen Jubiläumsfeier zum 
100-jährigen Bestehen alle Bürgerinnen und Bürger sowie Inte-
ressierte Gäste aus nah und fern am Samstag, 29. März in die 
Gemeindehalle ein. Es gibt ein buntes Programm mit vielen Über-
raschungen. Highlights wird der Auftritt des Deutschen Meisters 
im Showtanz, der Showtanzgruppe Society und der musikalische 
Auftritt des Musikzuges des CVM Neu-Bamberg sein. Moderiert 
wird die Veranstaltung von den Mainzer Fastnachtstars Heinz 
Meller und Harry Borgner, bekannt aus den TV-Sitzungen der 
Mombacher Bohnebeitel.
Für das leibliche Wohl sorgt das Team der Speisegaststätte „Zum 
Steinbock“, es gibt eine reichhaltige Speisekarte.
Um Tischreservierungen wird unter Telefon 06703-960100 gebeten.

waS SOnSt nOch intereSSiert

SHG Prostatakrebs Sprendlingen &  
Umgebung e.V.

Einladung zum 116. Treffen unserer Selbsthilfegruppe am Don-
nerstag, 03.04.2014 um 18:00 Uhr im ev. Gemeindehaus in Sprend-
lingen, Marktplatz 7. Referent: Dr. med. A. Werner, FA Innere Medizin/
Psychotherapie, Versorgung von Tumorpatienten, Tumorzentrum Rhein-
land-Pfalz e.V.. Thema: Folgeprobleme nach Prostatakrebs.
Am 10.07.2014 findet ein Informations-Tagesausflug zur Uni Hom-
burg/Saar statt. Wir bitten um Anmeldung! Unkostenbeitrag 10 Euro. 
Ehefrauen und Lebenspartnerinnen sind wie immer willkommen.
Ansprechpartner: Georg Schott (1. Vorsitzender), Tel. 06701-202148.

Sozialpsychiatrische  
Beratungssprechstunde Alzey

Am Donnerstag, dem 3. April 2014 besteht wieder die Mög-
lichkeit zur sozialpsychiatrischen Beratung bei psychischen 
Schwierigkeiten und Suchtproblemen für Betroffene und ihre 
Bezugspersonen. Zu einem Gespräch (auch anonym) ist Corinna 
Abshagen, Fachärztin für Psychiatrie, im Gesundheitsamt in Alzey, 
Hexenbleiche 36, erreichbar in der Zeit von 14:30 bis 17:30 Uhr.
Um Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt sich eine telefonische 
Anmeldung über Nr.: 06731 408 - 6062 bei Frau Meinert oder per 
E-Mail unter abshagen.corinna@alzey-worms.de

172 Junge Meister von Sportjugend geehrt
So viele Welt- und Europameister  
im Nachwuchssport wie nie zuvor

Twinkel, das Sportjugend-Maskottchen (Bildmitte), fühlt sich in der 
Mitte so erfolgreicher Nachwuchsspitzensportler sichtlich wohl.
(Fotografin: Vanessa Rehm / Sportjugend des LSB)

Eine Vielzahl von Ehrengästen und Partner der Sportjugend gab 
den Nachwuchsathleten die Ehre und kam zur Meisterehrung der 
Sportjugend des Landessportbundes Rheinland-Pfalz. Thomas 
Biewald, der Vorsitzende der Sportjugend eröffnete den stim-
mungsvollen Abend in der Halle der TG Nieder-Ingelheim. Mit 
Blick auf die Olympischen Spiele in Rio 2016 ermutigte er die 
Sportlerinnen und Sportler im Saal, sich große Ziele zu stecken. 
„Es gibt keine Abkürzungen, um das Ziel zu erreichen. Der Weg 
ist hart, aber dadurch wird das Erreichen des Ziels etwas Beson-
deres“, fuhr er nach einem Einspieler über Miriam Welte und 
Raphael Holzdeppe fort. Auch diese beiden aktuellen Weltmeister 
standen vor wenigen Jahren noch auf der Bühne der Sportjugend. 
Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die von der 
Sportjugend zu diesem besonderen Abend eingeladen waren, 
haben allesamt Großartiges geleistet und erzielten herausragende 
Erfolge bei Deutschen Meisterschaften oder internationalen Wett-
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kämpfen. Mit 20 internationalen Titeln waren rheinland-pfälzische 
Nachwuchssportler so erfolgreich wie nie zuvor. Elf Titel wurden 
in olympischen und neun Titel in nicht-olympischen Disziplinen 
errungen.

Minister Roger Lewentz wird das Können von Taekwondo-Meister 
René Ackermann vor Augen geführt.
(Fotografin: Vanessa Rehm / Sportjugend des LSB)

Bei einer solchen Veranstaltung dürfe man die Förderer und Part-
ner der Sportjugend nicht vergessen, betonte der Sportjugend-
Vorsitzende und begrüßte den „obersten Sportler des Landes 
Rheinland-Pfalz“, Minister Roger Lewentz. Neben Karin Augustin, 
Präsidentin des Landessportbunds und Evelin Breyer, Bürger-
meisterin der Stadt Ingelheim stand Lewentz im Rahmen einer 
Talkrunde den Fragen der Moderatorin Juliana Hinkel Rede und 
Antwort. Alle drei drückten ihren besonderen Stolz und die Wert-
schätzung für die Leistungen der jungen Sportler aus.
Zu den Ehrengästen gehörten neben Dieter Kürten auch Vertreter 
der Wirtschaft sowie die Jugendsekretäre aller deutschen Sport-
jugenden. Für letztere war die Meisterehrung eine willkommene 
Abwechslung zur gleichzeitig in Mainz abgehaltenen Jugendse-
kretärs-Tagung.
Viele Bilder und das Video zur Veranstaltung werden auf www.
sportjugend.de veröffentlicht.

Der Jakobs-Pilgerweg in Rheinhessen
Weltpilgertag

4. Mai 2014

Programm und alle weiteren Termine 2014
siehe Homepage: www.jakobspilgergesellschaft.eu

Tag der Kultur- und Weinbotschafter  
Rheinhessen verspricht spannendes  

Programm
Startschuss zur Veranstaltungssaison 2014

„Wenn Steine erzählen“ - unter diesem Motto findet am Sonntag, 
dem 30. März 2014 bereits zum 9. Mal der Tag der Kultur- und 
Weinbotschafter in Rheinhessen statt. Traditionell bildet dieser 
Tag den „Startschuss“ für das Veranstaltungsjahr 2014 in Rhein-
hessen und bietet somit einen Vorgeschmack auf das, was die 
Besucher und Gäste in der neuen Veranstaltungssaison erwarten 
dürfen.
Zu einem bunten und vielseitigen Veranstaltungsprogramm laden 
die Kultur- und Weinbotschaft jeweils um 11.00 Uhr, 14.00 Uhr 
und 16.00 Uhr zu ein- bis anderthalbstündigen Führungen ein, die 
so aufeinander abgestimmt sind, dass Interessierte auch in den 
Genuss mehrerer Veranstaltungen kommen können. Schließlich 
wolle man „Lust auf mehr“ machen, so Thomas Huckle, Vorsit-
zender der Kultur- und Weinbotschafter in Rheinhessen und fügt 
an: „Wir möchten die Besucher mit dem vielseitigen und breit 
aufgestellten Veranstaltungsprogramm am 30. März neugierig auf 
unser reichhaltiges Jahresprogramm machen. Passend zu den 
gleichsam als „Aperitifs“ zu verstehenden Führungen ist im Preis 
von 5 Euro jeweils ein Glas Rheinhessenwein enthalten - Kinder 
sind frei. Das Thema Geologie zieht sich als Themenschwerpunkt 
durch den ganzen Tag. Die Kultur- und Weinbotschafter „lassen 
Steine erzählen“, d.h. es geht um Erdgeschichte, Terroir oder um 
alte Mauern und Gebäude.
So schwört Kultur- und Weinbotschafterin Christel Höpfner gleich 
zu Beginn um 11.00 Uhr in Alzey-Weinheim „Stein und Wein“ 
und gibt einen Einblick in die reiche geologische Geschichte der 
„Weinheimer Trift“ geben. „Beller Kirche: Geschichtsträchtige 
Ruine - dort, wo einst das Meer rauschte“, heißt es ebenfalls ab 
11.00 Uhr (Treffpunkt: Beller Kirche zwischen Eckelsheim und 
Wendelsheim), wenn Christina Mann in der romantischen Kirchen-
ruine der Beller Kirche steinerne Denkmäler Rheinhessens zum 
Sprechen bringt und spannende Geschichten erzählen wird.
Kathrin Antony lädt ein zu einer interessanten Entdeckungstour 
durch die Weinlage in Morstein unter dem Motto „Kleine Steine 
ganz Groß“ (Treffpunkt 11.00 Uhr am Weingut Antony, Donners-
berger Straße 52 in Monzernheim). Eine Panoramawanderung mit 
Blick auf das Runddorf Stadecken im Schatten der Burg bietet 
Ellen Willersinn (11.00 Uhr, Treffpunkt: Am Kirchenthing / evan-
gelische Kirche Stadtecken) und wird von „Steinen und Weinen“ 
berichten.
Ab 14.00 Uhr stehen dann weitere Führungen in Heimersheim, 
Bodenheim, Flörsheim-Dalsheim, Flonheim und St. Johann auf 
dem Programm. Dabei dürfen die Besucher sich auf Geschichten 
und Entdeckungstouren freuen, vom Dorferlebnis über historische 
Ortskerne bis hin zu einer Wallfahrtskirche; außerdem erfahren 
sie, was es mit dem ehemaligen subtropischen Meer in der Flon-
heimer Weinkulturlandschaft auf sich hat (um 14.00 und 16.00 
Uhr, Treffpunkt: Infothek/Ortsmuseum im Gemeindehaus, Markt-
platz 12).
Etwas Besonderes hat sich Karin Henn in Flörsheim-Dalsheim 
(16.00 Uhr, Treffpunkt: Auf dem Römer) ausgedacht. Als Küchen-
magd des Rodensteiners, der den Flecken Dalsheim zum Lehen 
hatte, berichtet sie in einem Rundgang aus der Zeit der Erbauung 
der Fleckenmauer um 1500.
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Eine weitere Zeitreise kann man in Wintersheim unternehmen 
(16.00 Uhr; Treffpunkt Weingut Dätwyl, Hauptstraße 11), wenn 
Heike Dettweiler ihre Gäste auf eine Reise durch die Jahrhunderte 
auf einen „Gutshof in Rheinhessen - 1345 - 1844 - 2012“ entführt.
Alle Führungen, die am Tag der Kultur- und Weinbotschafter 
stattfinden, sowie das komplette Jahresprogramm sind in der 
kostenlos erhältlichen Broschüre „Rheinhessen entdecken 2014“ 
kompakt und übersichtlich dargestellt oder im world wide web 
unter: www.kwb-rheinhessen.de einzusehen.
Die Kultur- und Weinbotschafter Rheinhessen e.V. sind ein 
gemeinnütziger Verein mit ca. 150 Mitgliedern, dessen Ziel es ist, 
das kulturelle Angebot der Region Rheinhessen zu intensivieren. 
Gerade im Hinblick auf die nachhaltige Etablierung der Weinkul-
turlandschaft Rheinhessen als ‘Weinerlebnisregion Nummer eins 
in Deutschland‘ sind die Kultur- und Weinbotschafter mit ihren 
Aktivitäten mittlerweile nicht mehr wegzudenken.

Wärmegewinne konstruieren
Auch Wintergärten können - richtig konstruiert - in den Über-
gangszeiten solare Gewinne erzielen. Die einstrahlende Sonne 
heizt den Raum auf. Allerdings sollten in Wintergärten keine Heiz-
körper installiert sein und der Wintergartenbereich sollte durch 
eine dichte Tür und einen massiven Wandteil von der beheizten 
Wohnfläche abtrennbar sein. Andernfalls kann ein Wintergarten 
auch den Energieverbrauch erhöhen. Ein Wintergarten, der nach 
Süden ausgerichtet ist, überhitzt im Sommer schnell und muss 
deshalb eine wirksame Außenverschattung haben. Nach Osten 
und Westen ausgerichtete Wintergärten brauchen seitliche Verschat-
tungsvorrichtungen; zu bedenken ist, dass dabei die Aussicht zeit-
weise verlorengeht. Durch geschickte Kombination von Ausrichtung 
und Gartenplanung lässt sich dieses Problem beheben.
Fragen zur Neubauplanung sowie zu allen Bereichen des Energie-
sparens im Alt- und Neubau beantworten die Energieberater der 
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in einem persönlichen Bera-
tungsgespräch nach telefonischer Voranmeldung.
Der Energieberater hat am Montag, dem 05.05.14 von 12.30 
- 17.00 Uhr Sprechstunde in der Kreisverwaltung in Alzey, 
Ernst-Ludwig-Straße 36. Die Beratungsgespräche sind 
kostenlos. Voranmeldung unter: 0 67 31/408-0.

Suche Haus
in Siefersheim od. Wöllstein

90 - 120 m2 Wfl., Garten, Garage od. Hof wäre nett. 
Gerne auch renovierungsbedürftig.
Angebote unter 0176/87664537

GARTEN
in Gau-Bickelheim gesucht.

Telefon: 0 67 01 / 2 04 50 33

Gewerbefläche/Ladenfläche in Wöllstein in zentraler 
Lage mit Schaufenstern und eigenen Parkplätzen 

zu vermieten, Räume von 16 m2 bis 82,7 m2.

Telefon 01 60 / 98 92 00 55 oder 0 67 34 / 63 70

Wonsheim • 2 ZKB
(mit EBK), 58 m2, Loggia, KFZ-Stellplatz, Keller, 

zum 01.06.14 zu vermieten. KM 330,- € + NK + 3 MM KT.
Telefon: 01 60 / 99 17 43 24 (keine Haustiere)

Gebührenfreie Hotline: 0800 -944 9100

Heizöl–Dieselkraftstoff–Schmierstoffe–Tankstellen

Ab sofort Payback 
Punkte tanken!
Die Oel-Huff GmbH ist ein Markenvertriebspartner der Aral AG.

Ober-Saulheimer Str.15
55286 Wörrstadt
Telefon: 06732 9449 -0
Telefax: 06732 9449 -44
E-Mail: info@oel-huff.de
www.oel-huff.de

Der Winterkommt– tanken Sie auf!

Mindestbestellmenge 
2.500 ltr. Heizöl

Anzeige

Immobilien Anzeigenannahme 0 65 02 / 9147-0

aus der Region 

für die Region
Kaufen · Verkaufen · Vermietung · Mietgesuche

LW-Service auf einen Klick: www.wittich.de
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Wöllstein, im März 2014

Dorothea Böhme

104. Geburtstages

sage ich allen Verwandten, Freunden, Nachbarn
und Bekannten für die zahlreichen
Aufmerksamkeiten anlässlich meines

Herzlichen Dank

Herzlichen Dank
sagen wir allen für die vielen Glückwün-
sche und Geschenke anlässlich unserer  
Goldenen Hochzeit!

Horst und
Heidemarie Hahn
Wendelsheim, im Februar 2014

0671-4833688
TN

S INFRATEST

Gesamt-
note

GUT (1,8)

Liebe Kunden,

2014 
feiern wir unser

25-jähriges Firmenjubiläum

Unsere 1. Angebotsaktion

25 %
V&B Sieb
versch. Designs statt 19,90 €   nur 14,90 €

V&B Marmeladendose
versch. Designs statt   9,90 €   nur   7,45 €
Alzeyer Str. 3 • 55597 Wöllstein • Tel. 0 67 03 - 18 61

Telefon 0172/6235492

Welcher Jugendliche hilft uns in Wonsheim beim Unkraut
entfernen, Straße kehren, etc. ?

Je nach Bedarf 1 - 2 Stunden pro Woche.

Hilfe im Garten gesucht

Familienanzeigen
in ihrem Mitteilungsblatt

Schwarzwälder
Last Minute Spar-Wochen

mit Candlelight-Menü
5 Tage genießen, aber nur 4 Tage bezahlen !!!

Vom 05.04.2014 bis 31.05.2014
5 x Übernachtung mit Frühstück, 3 x Halbpension mit Menüwahl

1x Schwarzwälder Spezialitäten-Vesper mit Kirschwässerle
und der Schwarzwälder Gästekarte. Mit der Gästekarte können Sie 

kostenlos Bus und Bahn im gesamten Schwarzwald nutzen!
à Person € 185,00

Angebot wie oben inklusive einer Aloe-Vera-Drink-Kur,
Ganzkörperpackung und einer Kosmetik ca. 30 min.

à Person € 249,00
Haben wir Sie neugierig gemacht, dann fordern Sie unseren Hausprospekt an!

Gasthof-Pension ALTE POST
Familie Rupp • Hauptstraße 56 • 72178 Waldachtal-Lützenhardt

 Tel.: 07443 / 8167  • www.alte-post-waldachtal.de 
E-Mail: Pensionaltepost@t-online.de

Zukunft

Erfolg

Beruf

Eilige Anzeigen per E-Mail aufgeben: anzeigen@wittich-foehren.de
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IHRE ANSPRECHPARTNERIN
für Anzeigenwerbung
in Ihrem Mitteilungsblatt

Julia Marks
Ich berate Sie gerne!

Gebietsverkaufsleiterin

Mobil: 0171 / 1 99 88 26
E-Mail: j.marks@wittich-foehren.de

• Privat- und Geschäftsanzeigen
• Sonderpublikationen
• Beilagen 

Ihr Erfolg 
ist UnSEr 
Anspruch!

Familienanzeigen 
in Ihrem Mitteilungsblatt
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www.rika-kaminofen.de

Kaminofengalerie
Pelletöfen • Pelletkessel • Holzkaminöfen

� 0 67 36 / 3 35 55234 Nieder-Wiesen

EINLADUNG
Samstag, 15. Februar 2014
von 11.oo - 16.oo Uhr
Genießen Sie unsere große Auswahl bei 
Kaffee und Kuchen oder einem Gläschen Sekt. 

Beratung 
Mo. - Fr. nach Terminvereinbarung

29. März 2014

25 Jahre Sinopoli bellezze
Grund zur Freude: Das Schreibwaren-
fachgeschäft Sinopoli bellezze feiert 
im Juni 25-jähriges Bestehen. Giovan-
ni und Inge Sinopoli, Inhaber des Ge-
schäftes, sind mächtig stolz auf ihr Le-
benswerk, hatte es doch einmal ganz 
klein begonnen.
Die Anfänge des Schreibwarenge-
schäftes führen bis in das Jahr 1976 
zurück. Damals führte Emmi Klein-
böhl zusammen mit ihrem Mann das 
Schreibwarengeschäft an der Alzeyer 
Straße. Schon damals gehörten ver-
schiedenste Karten, Schreibwaren und 
Geschenkartikel zu ihrem Sortiment. 
1989 übernahmen schließlich Tochter 
Inge und Giovanni Sinopoli das kleine 
Schreibwarengeschäft.
Bis heute haben die Räumlichkeiten 
viel erlebt. Zwei größere Umbauten 
fanden statt, eine Postfiliale und eine 
Lottoannahmestelle kamen hinzu. Und 
auch das Sortiment wurde um ein 
Vielfaches erweitert. Auf mittlerweile 
knapp 200 Quadratmetern können 
Produkte der Marken Villeroy & Boch, 

WMF oder Fink erworben werden. 
Aber auch weitere Marken finden sich 
in den Räumlichkeiten wieder. Für die 
Allerkleinsten ist ein Geschenkpara-
dies eingerichtet, was Kinderaugen 
zum Strahlen bringt und keine Wün-
sche offen lässt.
Legendär ist darüber hinaus auch 
die große Kartenauswahl. Hochzeit, 
Geburt, Taufe oder Geburtstag - für  
jeden Anlass ist etwas dabei. Auch 
Bücher können bei Sinopoli bellezze 
bestellt werden. Und natürlich, wie es 
sich für ein Schreibwarenfachgeschäft 
gehört, gibt es zahlreiche Schul- sowie 
Büroartikel zu erwerben.
Auch zum kulturellen Leben in Wöll-
stein trägt Sinopoli bellezze bei. „Von 
Oktober bis März ist bei uns Lesungs-
zeit“, berichtet Giovanni Sinopoli und 
Gattin Inge fügt hinzu: „Bekannte Au-
toren aus der Region sind zu Gast bei 
uns und lesen aus ihren selbstgeschrie-
benen Werken vor!“ Mitorganisiert 
wird „Literatur um 7“ von Anke Missal.
Während der Sommermonate können 

Elektrofahrräder ausgeliehen werden, 
um die Rheinhessische Natur zu er-
leben. Zudem finden immer wieder 
Kochevents und Pralinenworkshops 
in den Räumlichkeiten des Geschäftes 
statt.
Wenn Inge und Giovanni Sinopoli auf 
die vielen Messen während des Jahres 
fahren, können sie sich immer auf ihre 
helfenden Hände verlassen. Zu dem 
Team von Sinopoli bellezze gehören 
Monika Schön, Antje Heitz, Melanie 
Dahmen, Marion Jungbecker, Betty Jan-
zer, Manuela Bienroth und Nina Mei-
er sowie Shannon Ryan und Carmen 
Missal. Eine weitere langjährige Mitar-
beiterin war Elke Wirth, die über zwei 
Jahrzehnte zum Mitarbeiterkreis zähl-
te. Zudem helfen die Kinder der Sino-
polis,  Alina und Marino, immer mit.
Im Juni wird das Geschäft nun 25 Jah-
re alt, was Giovanni und Inge Sinopoli 
gerne mit ihren Kunden feiern möch-
ten. Viele spannende Aktionen warten 
bereits auf die Kundschaft. Ein wahrer 
Grund zur Freude.

- Anzeige -

Breitmann`s Klavierlädchen Ober-Flörsheim
KLAVIERE, FLÜGEL und ZUBEHÖR 

STIMMEN und  REPARIEREN
Telefon (06735) 912644 • (0172) 2488307

Sonderveröffentlichung
Unsere dieswöchige Ausgabe enthält eine Sonderveröffentlichung

"2 ZKB - Rheinhessen".
W i r  b i t t e n  U n S e r e  L e S e r  U m  b e A c h t U n g !

Dachreparatur
Maurerarbeiten
Abdichtungsarbeiten
Holz- und Bautenschutz
Reparaturservice rund ums Haus

Beratung
Planung

Ausführung

DIETER LEMBACH - SCHORNSTEINTECHNIK
In der Trift 1 - 67699 Heiligenmoschel

Tel. 06363-994863 
Mobil: 0176-31456473

E-Mail: kaminbaulembach@freenet.de

Lassen Sie sich von uns beraten:

info@wittich-foehren.de

Wir lassen Sie mit Ihrer Werbung nicht im Regen stehen!
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TV · SAT · Hausgeräte · Elektroinstallation

Alarmanlagen · Haustechnik · EIB 
KNX · E-Check · Photovoltaik

„Gemeinsam schwere Wege gehen”

Sprendlingen, Am Dorfgraben 13 (Ecke Wassergasse / Feldgasse)

Ihre Ansprechpersonen für Wöllstein:
Blumenhaus Unckrich Tel. 0 67 03 - 12 45
Fr. Margot Haubs  Tel. 0 67 03 - 96 03 79

Bestattungsinstitut Lothar KRON
Tel.: 0 67 01 - 90 17 33

www.bestattungen-kron.de

Tel. 0 67 03 / 22 23
Ernst-Ludwig-Str. 21 · 55597 Wöllstein

              www.haarstudio-marion-sax.de             Alcina Kosmetik
Öffnungszeiten: Di.-Fr. 9.00-12.00 Uhr & 14.00-18.00 Uhr 

Sa. 8.00-13.00 Uhr und nach Vereinbarung
E-Mail: info@haarstudio-marion-sax.de

Haar

Marion

s
tu

d
io

Sa 

Damen - Herren - Kinder
Master of Color

verschiedene Färbetechniken
Foliensträhnen
Heimservice

Braut-, Steck- und Flechtfrisuren
Brautzimmer
Dauerwellen

Haut- und Haarpflegeprodukte
dekorative Kosmetik

Farbe macht 
gute Laune!!!


